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1. Stand des Verfahrens 

 
Der Stadtrat hat am 27.05.2009 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan         
(B-Plan) Nr. 145 „Kaserne Lettin“ gefasst, der das jetzige Plangebiet mit umfasste. Dieser 
Aufstellungsbeschluss wurde durch Abdruck im Amtsblatt Nr. 12 vom 16.06.2009 bekannt 
gemacht. 
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung wurde in Form einer öffentlichen Auslegung des Vorent-
wurfes des B-Planes in der Zeit vom 27.09.2010 bis 18.10.2010 durchgeführt. Mit Schreiben 
vom 16.12.2010 erfolgte die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen          
Träger öffentlicher Belange. Aus der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der früh-
zeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind keine re-
levanten Einwände zur Teilfläche des jetzigen Bebauungsplanes Nr. 145. 2 eingegangen.  
 
Im Ergebnis der planerischen Bearbeitung des B-Planes Nr. 145 und der durchgeführten 
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Vorentwurf wurde 
der Geltungsbereich des B-Planes Nr. 145 in den B-Plan Nr. 145.1 „Kaserne Lettin“ und Nr. 
145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ mit Änderung des Aufstellungsbeschlusses durch 
den Stadtrat am 28.09.2011 geteilt und der B-Plan Nr. 145.2 im Bereich des Weißbuchen-
weges gegenüber dem ursprünglichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 145 mo-
difiziert. 
 
Die Fortführung des Planverfahrens zum Bebauungsplan Nr. 145.2 erfolgte auf Antrag       
eines Investors.  
Der Stadtrat der Stadt Halle (Saale) hat in seiner öffentlichen Sitzung am 24. Februar 2021 
den Entwurf des Bebauungsplans Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ in der      
Fassung vom 10. August 2020 bestätigt und gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur öffentlichen Ausle-
gung bestimmt (Beschluss-Nr. VII/2020/01529). 
 
Die öffentliche Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans Nr. 145.2 „Wohnbebauung 
Weißbuchenweg“ mit der Begründung und den wesentlichen bereits vorliegenden umwelt-
bezogenen Stellungnahmen hat, nach Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Halle      
(Saale) Nr. 17/2021 vom 01. April 2021, in der Zeit vom 14. April 2021 bis zum 26. Mai 2021 
stattgefunden. 
 
Mit Schreiben vom 10. März 2021 wurden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe von Stellungnahmen aufgefordert. Die Nach-
bargemeinden wurden nicht noch einmal mit dem Entwurf beteiligt, da sie zum Vorentwurf 
beteiligt wurden und in den damaligen Stellungnahmen Zustimmung geäußert hatten. 
 
Diese Vorlage enthält die Beschlussvorschläge zu den vorgebrachten Anregungen, die im 
Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Beteiligung der Behörden und der              
sonstigen Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des Bebauungsplans Nr. 145.2 „Wohnbe-
bauung Weißbuchenweg“ eingegangen sind. 
Alle Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und Fachberei-
che/Dienstleistungszentren zum Entwurf des Bebauungsplans werden während der Aus-
schuss- und Stadtratssitzungen zu diesem Abwägungsbeschluss im Sitzungsraum im Original 
zur Einsichtnahme vorgehalten. Sie können auf Anfrage eingesehen werden. 
 

2. Beschlussvorschläge zur Abwägung 

 
In der Liste der Abwägungsvorschläge werden grundsätzlich aufbereitet: 

 die Inhalte der im Rahmen der Beteiligung zum Entwurf des Bebauungsplans einge-
gangenen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlichen Belange, 
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Fachbereiche der Stadt und der betroffenen Nachbargemeinden sowie die Inhalte der 
Stellungnahmen der Öffentlichkeit  

 die Beschlussvorschläge zu den einzelnen, in den Stellungnahmen genannten Inhalten 
sowie die Begründungen/Erläuterungen der Stadt zu den Beschlussvorschlägen  

 
Zur Erläuterung des Umgangs mit den Sachverhalten der Stellungnahmen sind die vier ver-
schieden Möglichkeiten in Folge erklärt, unter denen die jeweiligen Sachverhalte einzuord-
nen sind. Dabei ist zu unterscheiden, ob es sich um abwägungsrelevante Belange handelt 
und diese einer Abwägungsentscheidung des Stadtrates bedürfen (nachfolgend unter Num-
mer 1 und 2 aufgeführt und mit „X“ gekennzeichnet) oder ob es sich um Sachverhalte han-
delt, die aus den genannten Gründen nicht abwägungsrelevant sind, weil sie bereits berück-

sichtigt wurden (Nummer 3 und mit „✓“ – bereits in dem zur öffentlichen Auslegung be-

schlossenen Entwurf des Bebauungsplans berücksichtigt – gekennzeichnet) oder weil sie 
nicht Gegenstand dieses Bauleitplanverfahrens sind (Nummer 4 und mit „H“ – Hinweis für 
nachfolgende Projektumsetzung – gekennzeichnet).  
Bei Stellungnahmen ohne Einwände und Hinweise ist „keine Abwägung erforderlich“, falls 
keine Stellungnahme vorliegt, erfolgt der Vermerk: „Die Abwägungsentscheidung entfällt.“  
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Nr. 
Inhalt der Stellung-

nahme 
Beschlussvorschlag mit 
Begründung/Erläuterung 

berück- 
sichtigt 

J N 

 
1. 

 
Wird berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird durch 
eine Änderung oder Ergänzung von Plan-
inhalten (textliche und zeichnerische Fest-
setzungen) und/oder in der Begründung 
des Bebauungsplans ganz oder teilweise 
berücksichtigt. Auf die Art und Weise und 
Stelle der vorgeschlagenen Berücksichti-
gung wird in der Begründung des Be-
schlussvorschlags hingewiesen. 

X  

 
2. 

 
Wird nicht berücksichtigt aus den dar-
gelegten Gründen. 

Der vorgebrachte Sachverhalt wird nicht 
berücksichtigt und führt somit nicht zur 
Änderung oder Ergänzung von Planinhal-
ten und/oder der Begründung des Bebau-
ungsplans. 
Die maßgeblichen Gründe der Nichtbe-
rücksichtigung sind in der Begründung 
des Beschlussvorschlags dargelegt. 

 X 

 
3. 

 
Ist bereits berücksichtigt. 

Der vorgebrachte Sachverhalt führt nicht 
zu Änderungen oder Ergänzungen von 
Planinhalten und/oder der Begründung 
des Bebauungsplans, weil der jeweilige 
Sachverhalt darin bereits ausreichend be-
rücksichtigt ist. 

✔  

 
4. 

 
Ist nicht Gegenstand dieses Bauleit-
planverfahrens. 

Der vorgebrachte Sachverhalt ist nicht 
Gegenstand des Bauleitplanverfahrens, 
sondern bezieht sich auf Sachverhalte au-
ßerhalb des räumlichen Geltungsberei-
ches. Er ist inhaltlich nicht relevant oder 
widersprüchlich für das vorliegende Bau-
leitplanverfahren, er ist Sache anderer o-
der späterer Genehmigungs- oder Plan-
verfahren, oder dieser Bauleitplan steht 
einer entsprechenden Realisierung nicht 
entgegen. Die maßgeblichen Gründe sind 
- soweit erforderlich - in der Begründung 
des Beschlussvorschlags dargelegt. 

H 
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2.1 Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange, Fachbereiche der Stadt  

 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-1. 

Deutsche Telekom 
Netzproduktion GmbH 
Kaiserslauterer Straße 75 
06128 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 17.05.2021 

 

  

I-1.1 

wir bedanken uns für die Beteiligung an 
Ihrer Planung. 
 
Die Telekom Deutschland GmbH (nach-
folgend Telekom genannt) - als Netzei-
gentümerin und Nutzungsberechtigte 
i. S. v. § 68 Abs. 1 TKG - hat die Deut-
sche Telekom Technik GmbH beauftragt 
und bevollmächtigt, alle Rechte und 
Pflichten der Wegesicherung wahrzuneh-
men sowie alle Planverfahren Dritter ent-
gegenzunehmen und dementsprechend 
die erforderlichen Stellungnahmen abzu-
geben. Im Rahmen dieser Vollmacht 
nehmen wir zu der o. g. Planung Stel-
lung. 
 
Im Planbereich befinden sich keine Tele-
kommunikationslinien der Telekom 
Deutschland GmbH. 
 
Zurzeit sind keine Baumaßnahmen in 
diesem Bereich geplant. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-1.2 

In der Anlage fügen wir den Bestands-
plan der Telekommunikationsanlagen 
bei, den wir Ihnen aus technischen Grün-
den nicht in digitaler Form liefern können. 
Wir weisen darauf hin, dass diese Unter-
lagen nur für Ihre Planung verwendet 
werden dürfen und eine Weitergabe an 
Dritte unzulässig ist. 
 
Die dargestellten Telekomtrassen bedeu-
ten: 
Schwarz (durchgehend) = Rohrtrasse 
Schwarz (Punkt – Strich) = ui – Trasse 
Schwarz (Strich – Strich) = oi – Trasse 
Grau = alte Telekomtrasse (außer Be-
trieb) 
 
Die vorh. Telekommunikationslinien lie-
gen in einer Tiefe von 0,4 bis 1 Meter. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. H 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Mit einer geringeren Tiefenlage muss ge-
rechnet werden, wenn die Überdeckung 
nachträglich verändert wurde oder an-
dere Anlagen gekreuzt werden. Genaue 
Trassen und Tiefenlagen sind ggf. durch 
Querschläge vor Ort zu ermitteln. Tele-
kommunikationslinien können mit Warn-
schutz versehen sein, jedoch ist das 
nicht zwingend. Wir bitten, die Planung 
so auf die Telekommunikationslinien ab-
zustimmen, dass diese nicht verändert o-
der verlegt werden müssen. 
Bei der Planung und Baudurchführung 
Ihrer Anlagen sind die Schutzabstände 
(30 cm bzw. der Forderung der Betreiber, 
der DIN 1998, der DIN VDE 0800, Teil 2 
& 4, DIN VDE 08/45, Teil 1 und DIN 0228 
Teil 1 – 4) einzuhalten. Können die 
Schutzabstände nicht eingehalten wer-
den, sind entsprechende Schutzmaßnah-
men – in Abstimmung mit uns vom Bau-
herren durchzuführen. Sollten Änderun-
gen an den Telekommunikationslinien er-
forderlich werden, sind die anfallenden 
Kosten ebenfalls vom Bauherrn zu tra-
gen. Bei der Bauausführung ist von den 
auszuführenden Firmen darauf zu ach-
ten, dass Beschädigungen an Telekom-
munikationslinien vermieden werden und 
aus betrieblichen Gründen (z.B. im Falle 
von Störungen) jederzeit der Zugang zu 
vorhandenen Telekommunikationslinien 
möglich ist. Es ist deshalb erforderlich, 
dass sich die Bauausführenden über die 
zum Zeitpunkt der Bauausführung vor-
handenen Telekommunikationslinien der 
Deutschen Telekom informieren. 
 
Für Tiefbauunternehmen steht die „Tras-
senauskunft Kabel“ (Kabeleinweisung via 
Internet) unter folgender Internetadresse 
zur Verfügung: https: …  
 
Die Kabelschutzanweisung der Deut-
schen Telekom ist zu beachten.    
 
Zur Versorgung mit Hausanschlüssen ist 
die Neuerrichtung von Telekommunikati-
onslinien innerhalb u. außerhalb des Pla-
nungsbereiches erforderlich. Wir bitten 
uns frühzeitig, möglichst 6 Monate vor 

https://trassenauskunftkabel.telekom.de/
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Baubeginn, in die Erschließung einzube-
ziehen, damit Bauvorbereitung u. Durch-
führung zeitgerecht erfolgen kann. 
 
Wir machen darauf aufmerksam, dass 
aus wirtschaftlichen Gründen eine unter-
irdische Versorgung des Grundstückes 
durch die Deutsche Telekom AG nur bei 
Ausnutzung aller Vorteile einer koordi-
nierten Erschließung möglich ist. 
 
Anlaufpunkt für die weitere Mitwir-
kung/Versorgung ist unser Bauherrenbe-
ratungsbüro Telefon: …  https: … 
Für eventuelle Rückfragen stehe ich 
Ihnen unter obiger Telefonnummer gern 
zur Verfügung. 
 

I-2. 

Energieversorgung Halle Netz GmbH 
Postfach 100160 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 16.04.2021  

 

  

I-2.1 

als Anlage übergeben wir Ihnen die Stel-
lungnahme der Energieversorgung Halle 
Netz GmbH. Die Bewertung Ihres Vorha-
bens hat folgende Ergebnisse ergeben. 
Anlage 1 Elektrotechnik und Informati-
onstechnik – Zustimmung 
Anlage 2 Fernwärme – Zustimmung 
Anlage 3 Gas – Zustimmung 
Anlage 4 Stadtbeleuchtung - Zustim-
mung 
Als Anlage 5 erhalten Sie zusätzlich die 
Richtlinien zum Schutz der Versorgungs-
leitungen der EVH GmbH und der Ener-
gieversorgung Halle Netz GmbH vom 
01.02.2014. 
Für Baubereiche auf städtischen Grund-
stücken oder Verkehrsflächen gelten die 
Regelungen der Konzessionsverträge mit 
der Stadt Halle. 
Diese Stellungnahme hat eine Gültigkeit 
von zwei Jahren. 
 
Wir bitten Sie darum, uns die Entschei-
dung der Planfeststellungsbehörde in 
Form eines Planfeststellungsbeschlus-
ses, unabhängig von unseren Belangen, 
zukommen zu lassen.  

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-2.2 

Stellungnahme des Fachgebietes 
Elektrotechnik zum Vorhaben: 
 
Stadt Halle/Saale 
Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebau-
ung Weißbuchenweg“ 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohn-
bebauung Weißbuchenweg“ stimmen wir 
zu. 
 
Gleichzeitig übergeben wir Ihnen als An-
lage Kopien der Planunterlagen, aus de-
nen die Lage der Versorgungsleitungen 
(Elektrotechnik der EVH GmbH) ersicht-
lich ist. 
 
Im Geltungsbereich des B-Planes befin-
den sich keine Anlagen der Telekommu-
nikation für Ver- und Entsorger (TKVE) 
der EVH GmbH. 
 
Eine öffentliche Stromversorgung ist in 
Grenzen möglich. Im B-Plangebiet sind 
derzeit keine eigenen Maßnahmen ge-
plant. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-2.3 

Für die Erschließung des geplanten Bau-
gebietes ist mit der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH eine Erschließungsver-
einbarung zu treffen. Zur Angebotserstel-
lung bedarf es einer, durch Bauträger 
und Versorgungsunternehmen koordi-
nierten Leitungsplanung. Ansprechpart-
ner ist …, Tel. … . 
 
Im Zuge der weiteren Planungen zu bau-
lichen Veränderungen ist der Anlagenbe-
stand Strom zu berücksichtigen. 
 
Werden Schachtungen im Bereich der 
Leitungstrassen erforderlich, ist mindes-
tens eine Woche vor Baubeginn, vom 
bauausführenden Betrieb, eine 
Schachterlaubnis bei uns einzuholen. 
https://evh.de/privatkunden/kundenser-
vice/kundencenter/bauen-renovieren 
 
Die Handlungshinweise der Anlage 5 
„Richtlinien zum Schutz der Versor-
gungsleitungen“ sind ausdrücklich zu be-
achten! 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 

H 

https://evh.de/privatkunden/kundenservice/kundencenter/bauen-renovieren
https://evh.de/privatkunden/kundenservice/kundencenter/bauen-renovieren
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-2.4 

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben 
nur zu Planungszwecken und zur Infor-
mation dienen sollen. Rechtliche Grund-
lagen können daraus nicht abgeleitet 
werden, da die Lage der Versorgungslei-
tungen bis zum Beginn der Bauausfüh-
rung jederzeit Änderungen unterworfen 
ist. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-2.5 

Stellungnahme des Fachbereiches 
Fernwärme zum Vorhaben: 
 
Stadt Halle/Saale 
Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebau-
ung Weißbuchenweg“ 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohn-
bebauung Weißbuchenweg“ stimmen wir 
zu. 
 
Für B-Plangebiet 145.2 „Wohnbebauung 
Weißbuchenweg“ ist die fernwärmesei-
tige Versorgung nicht möglich. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-2.6 

Stellungnahme des Fachbereiches 
Gas zum Vorhaben: 
 
Stadt Halle/Saale 
Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebau-
ung Weißbuchenweg“ 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohn-
bebauung Weißbuchenweg“ stimmen wir 
zu. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-2.7 

Wir übergeben Ihnen Kopien unserer Be-
standspläne der in unserer Rechtsträger-
schaft befindlichen Gasversorgungsein-
richtungen (Gasleitungen, Stationen, 
Schiebergruppen usw.). In unseren Be-
standsplänen sind nicht alle Gas-Haus-
anschlüsse enthalten. Diese sind vor Ort 
(Gasmarken) zu beachten. 
Arbeiten im Bereich unserer Versor-
gungseinrichtungen sind entsprechend 
der Anlage 5 „Richtlinien zum Schutz der 
Versorgungsleitungen der EVH GmbH“ 
durchzuführen. Diese liegt der Stellung-
nahme als Anlage bei. 
 
Im Weißbuchenweg befinden sich Gas-
versorgungsleitungen und Gasan-
schlussleitungen der Energieversorgung 
Halle Netz GmbH. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. H 
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Im dargestellten Geltungsbereich wurden 
2019 Abstimmungen für eine mögliche 
Netzerweiterung Gas, mit dem Ing.-büro 
Iproconsult aus Halle, geführt. 
Grundsätzlich wäre eine Netzerweiterung 
für den westlichen Bereich (ca. 200 m) 
der Erschließungsstraße möglich. 
Eine Vorverlegung von Hausanschluss-
leitungen erfolgt nicht. 
Die Erschließung bedingt den Abschluss 
einer Erschließungsvereinbarung sowie 
weitere technische Abstimmungen/Koor-
dinierung. 
Eine gültige Erschließungsvereinbarung 
besteht derzeit nicht (Ansprechpartner 
…; Email: …; Tel.: …). Die Erschlie-
ßungskosten aus dem Jahr 2019 müssen 
aktualisiert werden. 
 
Ansprechpartner für technische Abstim-
mungen sind … (Email: …; Tel.: …) und 
… (Email: …; Tel.: …). 
 
Werden Schachtungen im Bereich unse-
rer Gasleitungen erforderlich, ist mindes-
tens eine Woche vor Baubeginn, vom 
bauausführenden Betrieb, eine 
Schachterlaubnis bei uns einzuholen. 
 
Hinweis: In Störfällen Gas ist umgehend 
die Netzleitstelle Gas Tel. … zu informie-
ren. Es besteht rund um die Uhr Erreich-
barkeit. 

I-2.8 

Wir weisen darauf hin, dass die Angaben 
nur zu Planungszwecken und zur Infor-
mation dienen sollen. Rechtliche Grund-
lagen können daraus nicht abgeleitet 
werden, da die Lage der Versorgungslei-
tungen bis zum Beginn der Bauausfüh-
rung jederzeit Änderungen unterworfen 
ist. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-2.9 

Stellungnahme der Sparte Stadtbe-
leuchtung Halle zum Vorhaben: 
 
Stadt Halle/Saale 
Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebau-
ung Weißbuchenweg“ 
 
Dem Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohn-
bebauung Weißbuchenweg“ stimmen wir 
zu. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-2.10 

Zu den von Ihnen eingereichten Lageplä-
nen haben wir eine Kopie unserer Plan-
unterlagen beigefügt, aus der die Kabel-
lage und die Maststandorte der Straßen-
beleuchtung Halle hervorgehen. 
Sollten Änderungen an den bestehenden 
Anlagen der öffentlichen Stadtbeleuch-
tung oder Neuplanungen einer öffentli-
chen Beleuchtung vorgesehen sein, ist 
rechtzeitig Rücksprache mit der Stadt 
Halle, Fachbereich 66, Team Verkehrs-
technik/Straßenbeleuchtung, …, Tel. … 
zu führen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind in 
der späteren Erschließungs-
planung bzw. bei der Bau-
ausführung zu beachten. 

H 

I-3. 

Hallesche Wasser und Stadtwirt-
schaft GmbH 
Postfach 100154 
06140 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 26.04.2021  

 

  

I-3.1 

bezüglich Ihrer Anfrage zum o.g. B-Plan 
teilen wir Ihnen Folgendes mit: 
 
Trink- und Löschwasserbereitstellung: 
Zu den Trinkwasserbestandsleitungen 
weisen wir auf eine Korrektur der Anga-
ben auf Seite 16 wie folgt hin: 
„Im Weißbuchenweg befinden sich zwi-
schen Max-Sauerlandt-Ring und Rotbu-
chenweg Trinkwasserversorgungsleitun-
gen DN 80 und DN 100, über die die vor-
handenen Wohnhäuser versorgt wer-
den.“ 
 

Wird berücksichtigt 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „7.5.1. Wasserversor-
gung“ (Teil A) entsprechend 
angepasst. 

X  

I-3.2 

Zum Punkt 7.5.1 der Begründung beach-
ten Sie bitte folgende Hinweise: 
 
Die Trinkwasserversorgung des B-Plan-
gebietes kann durch die Verlegung einer 
Trinkwasserversorgungsleitung PE 90 x 
8,2 als Ringleitung mit beidseitiger An-
bindung an die vorhandene TWL DN 100 
/ DN 80 im Weißbuchenweg sicherge-
stellt werden. 
 

Wird berücksichtigt 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „7.5.1. Wasserversor-
gung“ (Teil A) entsprechend 
angepasst. X  

I-3.3 

Eine Entnahme von 48m³/h Löschwasser 
sollte aus beiden, in den Einbindepunk-
ten der Ringleitung vorzusehenden   
Hydranten möglich sein. 
Wir weisen darauf hin, dass auf die Vor-
haltung von Löschwasser im öffentlichen 
Trinkwassernetz kein Rechtsanspruch 

Wird berücksichtigt 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „7.5.1. Wasserversor-
gung“ (Teil A) entsprechend 
angepasst. 

X  
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besteht. Die Beeinträchtigung erfolgt le-
diglich nach Können und Vermögen. 

I-3.4 

Schmutz- und Regenwasserableitung 
 
Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 
 
Zu Punkt 7.2.2 der Begründung und der 
im Plan aufgeführten zulässigen GRZ 
von 0,4: 
 
Entsprechend den uns vorliegenden Un-
tersuchungen von IPRO consult zur Er-
schließung des Wohngebietes Weißbu-
chenweg vom 23.05.2019 [Die Studie 
von Preuss & Partner aus dem Dezem-
ber 2007 liegt uns nicht vor, sollte damit 
aber auch überholt sein] hat sich erge-
ben, dass für die Privatgrundstücke mit 
Ausnahme der „kleinen“ Grundstücke 9, 
10 und 13 die maximale abflusswirksame 
Befestigung auf 35% zu begrenzen ist. 
Für die „kleinen“ Grundstücke wurden 
gemäß Abstimmungen mit der Stadt 60% 
angesetzt. Ferner ergibt sich aus dem 
Erläuterungsbericht zu den hydraulichen 
Untersuchungen nicht, dass für die süd-
westliche Bebauung im TG 1 eine zuläs-
sige Überschreitung um 10 Prozent-
punkte der Baugrundstücksfläche zuläs-
sig ist. 
 
Ein Lageplan zu den hydraulischen  Un-
tersuchungen von IPRO consult liegt zur 
Verdeutlichung bei. Für die grünen Flä-
chen wurde eine maximale GRZ von 
0,35 ermittelt, die rot schraffierten Flä-
chen wurden mit einer gemäß Abstim-
mungen mit der Stadt festgelegten Be-
festigung von 0,6 (GRZ = 0,4 + 50% zu-
lässige Überschreitung) angesetzt. 
Dies stellt die absolute Maximalbefesti-
gung dar, die bei ungedrosseltem Ab-
fluss von den Grundstücken eine Einhal-
tung der wasserrechtlichen Vorgaben er-
möglicht. Wir bitten daher darum, dass 
die GRZ sowie die Aussagen zu den zu-
lässigen Überschreitungen dahingehend 
angepasst werden. 
 
Ferner wurde für die blau schraffierten 
Flächen (Neubau, Flurstücke 1868, 

Wird nicht berücksichtigt. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt wurde geprüft und in Ab-
stimmung zwischen dem In-
vestor und der Unteren Was-
serbehörde als zu genehmi-
gende Stelle nochmals ge-
klärt. Es wurde seitens der 
Unteren Wasserbehörde mit 
Schreiben vom 30.06.2021 
erklärt, dass der Erhöhung 
der Einleitmenge zugestimmt 
wird. Damit sind die im Ent-
wurf festgesetzten Über-
schreitungen wasserrechtlich 
zulässig. Es bedarf aber noch 
eines behördlichen Aktes hin-
sichtlich der Anpassung der 
bestehenden wasserrechtli-
chen Erlaubnis durch die 
HWS nach Zuarbeit durch 
den Investor. Das wird mit E-
Mail der HWS vom 
27.08.2021 bestätigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 X 



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

14 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

1869/1871, 1872/1874) sowie für die 
nicht markierten Flächen (Weißbuchen-
weg 15, 15a, 17, 17a, 19, 19a) eine Bei-
behaltung der vorhandenen bzw. zum 
damaligen Zeitpunkt in Planung befindli-
chen Bebauung unterstellt. Für diese Flä-
chen wäre eine Festlegung wichtig, dass 
von diesen bebauten Grundstücken 
keine Erhöhung der Niederschlagswas-
serableitungsmenge gegenüber dem Be-
stand entsteht (bspw.: Für die bereits be-
bauten Grundstücke darf sich die Nieder-
schlagswassereinleitmenge gegenüber 
dem aktuellen Bestand nicht erhöhen).    

I-3.5 

Zu Punkt 7.5.2 Entwässerung 
 
Im ersten Satz unter der Überschrift 
„Schmutzwasser“ bitte die alte Firmenbe-
zeichnung „Hallesche Wasser und Ab-
wasser GmbH“ durch unsere neue Fir-
menbezeichnung „Hallesche Wasser und 
Stadtwirtschaft GmbH“ ersetzen. (Sofern 
dies noch an anderer Stelle erforderlich 
ist, bitte analog verfahren.) 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „7.5.2. Entwässerung“ 
(Teil A) entsprechend ange-
passt. 

X  

I-3.6 

Zur Überschrift „Regenwasser“ beachten 
Sie bitte die o.g. Ausführungen zum 
Punkt 7.2.2. 
. 

Wird nicht berücksichtigt. 
Siehe dazu Abwägung unter 
Pkt. I-3.4 

 X 

I-3.7 

Für die Errichtung der öffentlichen trink- 
und abwassertechnischen Anlagen ist 
ein Erschließungsvertrag zwischen HWS 
und dem Erschließungsträger abzu-
schließen. 
 
Öffentliche Wasserver- und Abwasser-
entsorgungsanlagen, die nicht innerhalb 
der öffentlichen Straßen und Plätze ver-
legt worden sind, sind durch beschränkte 
persönliche Dienstbarkeiten zugunsten 
der HWS zur Sicherung der für Betrieb, 
Instandhaltung, Veränderung und ggf. 
Erneuerung notwendigen Rechte in das 
Grundbuch eintragen zu lassen. 
Diese Sicherungen sind Aufgabe des Er-
schließungsträgers. Kosten und Entschä-
digungen für Dienstbarkeiten trägt die 
HWS nicht.   

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung sowie bei 
der Erschließung des Gebie-
tes zu beachten. 
 

H 

I-3.8 

Die erforderliche Schutzstreifenbreite für 
den geplanten Regenwasserkanal DN 
600 beträgt 8m, somit beidseitig der 
Rohrachse jeweils 4m. Hierzu bitte die 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt unter dem Punkt  

X  
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entsprechende Angabe auf Seite 9 korri-
gieren. 

„7.5.2 Entwässerung“ (Teil A) 
entsprechend angepasst. In 
der Planzeichnung ist der 
Schutzstreifen von 8m bereits 
entsprechend berücksichtigt 
gewesen. 

I-3.9 

Nach Prüfung aller Dokumente kommen 
wir zu folgender Stellungname: 
Da wir auf dem Bebauungsplan keine ge-
kennzeichneten Flächen für Müllstand-
plätze erkennen können, bitten wir das 
Ingenieurbüro folgende Vorschriften laut 
Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Halle 
(Saale) (AbfWS) zu beachten: 
Entsprechend der Abfallwirtschaftssat-
zung Halle (Saale) AAbfWS) § 6 Abs. 1 
Anschluss- und Benutzungszwang ist ein 
Grundstückseigentümer verpflichtet, sein 
Grundstück an die öffentliche Abfallent-
sorgung anzuschließen. Über dies müs-
sen die Müllstandplätze nach den Anfor-
derungen gemäß § 26 Abs. 7 Bereitstel-
lung und Abfuhr der Abfallbehälter am 
Abfuhrtag, Standplätze Anlage 3 der  
AbfWS Halle(Saale) geplant und errichtet 
werden. 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, 
dass die Verkehrsflächen großzügig zu 
planen und zu bemessen sind, sodass 
eine Straßenführung entsprechend den 
Vorgaben der DGUV Vorschrift 43 (bis-
her BGV C27) – Müllbeseitigung möglich 
ist. Obendrein bitten wir Sie, die DGUV 
Information 214-033 (bisher BGI 5104) 
„Sicherheitstechnische Anforderungen an 
Straßen und Fahrwege für die Sammlung 
von Abfällen“ in Ihre Stellungnahme mit-
einzubinden. In dieser DGUV Information 
sind die einschlägigen Anforderungen an 
Straßen (Breiten, Durchfahrtshöhen, 
Wendeanlagen, Tragfähigkeit) für den si-
cheren Betrieb von Abfallsammelfahrzeu-
gen zusammengetragen.  
Wir heben hervor, dass bei der Entste-
hung der Müllstandplätze, die Hallesche 
Wasser und Stadtwirtschaft GmbH, Ab-
teilung Behälterentsorgung/Sperrmüllent-
sorgung, miteinzubeziehen ist. Nimmt 
das zuständige Ingenieurbüro keinen 
Kontakt mit der Halleschen Wasser und 
Stadtwirtschaft auf, behalten wir uns vor, 

Wird berücksichtigt 
Die Begründung wird ent-
sprechend unter dem Punkt 
„7.5.5 Abfallentsorgung“ (Teil 
A) ergänzt. 

X  
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den Müllstandplatz mit Absprache des 
Fachbereichs Umwelt der Stadt Halle 
(Saale) nach der Abfallwirtschaftssat-
zung der Stadt Halle (Saale) (AbfWS) 
baulich ändern zu lassen. 
Ferner bitten wir Sie nach Fertigstellung 
Ihrer Stellungnahme, der Abteilung Be-
hälterentsorgung/ Sperrmüllentsorgung, 
ein Duplikat zur Verfügung zu stellen. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Herrn 
… unter Tel. … oder per Email … 

I-4. 

Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG) 
Postfach 200658 
06007 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 07.04.2021 

 

  

I-4.1 

wir nehmen Bezug auf Ihr Schreiben 
vom 10.03.2021 und die uns übergebe-
nen Unterlagen zum Entwurf des Be-
bauungsplanes Nr. 145.2 „Wohnbebau-
ung Weißbuchenweg“. Hiermit erhalten 
Sie unsere Stellungnahme. 
Ergänzen Sie bitte in den Unterlagen die 
unmittelbar an das nördliche Plangebiet 
angrenzende Flächenfreihaltung Stra-
ßenbahntrasse. Die bestehenden Unter-
suchungen zum Trassenverlauf legen 
wir Ihnen als Anlage zur Stellungnahme 
bei. 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „5.3 Verkehrsinfra-
struktur und Erschließung“ 
(Teil A) zu Informationszwe-
cken entsprechend ange-
passt. 
 

X  

I-4.2 

Übernehmen Sie bitte inhaltlich die Stra-
ßenbahntrasse in den Anlagen „03 Ent-
wurf der Begründung.pdf“ und „05 
Schalltechnische Untersuchung.pdf“.  
Bei Rückfragen stehen wir gern zur Ver-
fügung. 
 
 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Die aufgeführte Flächenfrei-
haltung Straßenbahntrasse 
hat derzeit keinerlei Verbind-
lichkeit. Es handelt sich le-
diglich um Untersuchungen 
zum Trassenverlauf. Eine 
Berücksichtigung innerhalb 
der Schalltechnischen Unter-
suchung ist daher nicht mög-
lich. Das bleibt dem für die 
Umsetzung der Straßen-
bahntrasse erforderlichen 
Planfeststellungsverfahren 
vorbehalten. 

 X 

I-5. 

Handwerkskammer Halle (Saale) 
Postfach 110355 
06017 Halle (Saale) 
 

 

  



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

17 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 

Es liegt keine Stellungnahme vor. Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

I-6. 

Industrie- und Handelskammer 
Halle-Dessau 
060077 Halle (Saale) 
 

Stellungnahme vom 12.05.2021 

 

  

 

die Industrie-und Handelskammer Halle-
Dessau hat die vorliegenden Unterlagen 
zum B-Plan Nr. 145.2 zur geplanten 
Wohnbebauung im Weißbuchenweg 
hinsichtlich der durch sie zu vertreten-
den Belange geprüft. 
Derzeit bestehen seitens der Industrie- 
und Handelskammer Halle-Dessau 
keine Anregungen und Hinweise.  

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-7. 

Landesamt für Vermessung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 30.03.2021 

 

  

 

im Rahmen meiner Aufgaben als Träger 
öffentlicher Belange nehme ich zu Ihrer 
Planung wie folgt Stellung: 
 
Im Planungsgebiet befinden sich keine 
für die Geoinformationsverwaltung des 
Landes Sachsen-Anhalt bedeutsamen 
und insofern schützenswerten Anlagen 
in meiner Trägerschaft. Ferner habe ich 
im Planungsgebiet keine sonstigen 
Maßnahmen vorgesehen. Der Planinhalt 
des vorgelegten Bebauungsplanes steht 
meinen fachlichen Belangen grundsätz-
lich nicht entgegen. 
 
Für Rückfragen stehe ich unter der ne-
benstehenden Telefonnummer gern zur 
Verfügung.    

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-8. 

Landesamt für Geologie und Berg-
wesen Sachsen-Anhalt 
Postfach 156 
06035 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 15.04.2021  

 

  

I-8.1 

mit Schreiben vom 10.03.2021 baten Sie 
das Landesamt für Geologie und Berg-
wesen Sachsen-Anhalt (LAGB) um eine 
Stellungnahme im Rahmen der Entwurfs-
planung zur Aufstellung des o.g. Bebau-
ungsplanes. 
 
Durch die zuständigen Fachdezernate 
der Bereiche Geologie und Bergbau des 
LAGB erfolgten Prüfungen zum o. g. Be-
bauungsplan, um Sie auf mögliche geo-
logische / bergbauliche Beeinträchtigun-
gen hinweisen zu können. 
 
Aus den Bereichen Geologie und Berg-
wesen kann Ihnen folgendes mitgeteilt 
werden: 
 
Bergbau 
Am nachgefragten Planungsbereich (B-
Plan 145.2) bestehen keine bergbauli-
chen Beschränkungen die den Maßga-
ben des Bundesbergbaugesetzes unter-
liegen. 
 
Hinweise auf mögliche Beeinträchtigun-
gen durch umgegangenen Altbergbau 
liegen dem Landesamt für Geologie und 
Bergwesen Sachsen-Anhalt für den Pla-
nungsbereich ebenfalls nicht vor. 
 
Bearbeiter: Herr … (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-8.2 

Geologie 
Vom tieferen geologischen Untergrund 
ausgehende, durch natürliche Subrosi-
onsprozesse bedingte Beeinträchtigun-
gen der Geländeoberfläche sind dem 
LAGB im Plangebiet nicht bekannt. 
 
Zum Baugrund im Bereich des Vorha-
bens gibt es ebenfalls keine Bedenken o-
der weiteren Hinweise. 
 
Bearbeiter: Herr … (…) 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-9. 

Landesamt für Verbraucherschutz  
Sachsen-Anhalt 
Gewerbeaufsicht  
Postfach 200857  
06009 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 12.05.2021 

 

  

 

Durch den oben genannten Bebauungs-
plan Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbu-
chenweg“ der Stadt Halle (Saale) werden 
die vom Landesamt für Verbraucher-
schutz, Dez. 54 – Gewerbeaufsicht Regi-
onalbereich Süd (LAV Dez. 54 wahrzu-
nehmende öffentlich-rechtlichen Belange 
nicht berührt. 
 
Das LAV, Dez. 54 ist für den technischen 
und sozialen Arbeitsschutz in Arbeitsstät-
ten und gewerblichen Anlagen zuständig. 
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen/ 
Bebauungsplänen bleiben die Belange 
des Arbeitsschutzes unberührt. 
 
Im Rahmen von Baugenehmigungsver-
fahren für Arbeitsstätten oder gewerbli-
che Anlagen wird die Gewerbeaufsicht 
durch die jeweilige Genehmigungsbe-
hörde i.d.R. beteiligt. Diese Beteiligung 
bezieht sich aber immer auf den bean-
tragten Einzelfall. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

 
 
 

I-10. 

Landesverwaltungsamt Sachsen-An-
halt 
Referat 402 
Postfach 200256 
06003 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 31.03.2021, 
06.04.2021 und 07.04.2021 
Stellungnahmen anderer Referate liegen 
der Stadt nicht vor. 

 

  

I-10.1 

Referat Naturschutz, Landschafts-
pflege, Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung 
 
hiermit übersende ich Ihnen die Stel-
lungnahme des Referates 407 zu dem 
o. g. Bebauungsplan: 
 

Die Belange des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege für den hier benann-
ten Bebauungsplan vertritt die Natur-
schutzbehörde der Stadt Halle (Saale). 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

20 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 

Hinweis: 
Umweltschadensgesetz und Arten-
schutzrecht sind zu beachten. Ich ver-
weise in diesem Zusammenhang insbe-
sondere auf § 19 BNatSchG i.V.m. dem 
Umweltschadensgesetz (vom 10. Mai 
2007, BGBl. Teil I S. 666) sowie auf die 
§§ 44 und 45 BNatSchG. 

I-10.2 

Referat Wasser 
 
Wahrzunehmende Belange des Refera-
tes Wasser werden nicht berührt. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-10.3 

Referat Immissionsschutz 
 

Der in Rede stehende Bebauungsplan 
sieht die Ausweisung eines insgesamt 
1,96 ha umfassenden allgemeinen 
Wohngebietes in Halle-Lettin nördlich 
des Weißbuchenwegs vor. Damit sollen 
die planungsrechtlichen Voraussetzun-
gen für die Neuerrichtung von Einzel- 
und Doppelhäusern auf der ca. 1,45 ha 
umfassenden Brachfläche nördlich der 
vorhandenen Bebauung auf der Nord-
seite des Weißbuchenweges geschaffen 
werden. Nordöstlich des Plangebietes 
befindet sich der Sportplatz und die 
Sporthalle Lettin, an die die Wohnbe-
bauung bis auf ca. 50 Meter heranrü-
cken soll. 
 
Anlagen in der Zuständigkeit der oberen 
Immissionsschutzbehörde werden von 
der Planung nicht berührt. 
 
Aus immissionsschutzfachlicher Sicht 
bestehen keine Bedenken gegen die 
vorgesehene Heranplanung an die 
Sportanlage Lettin. Anhand der vorlie-
genden schalltechnischen Untersu-
chung (goritzka akustik Ingenieurbüro 
für Schall- und Schwingungstechnik, 
Leipzig, 5.10.2020) kann mit hinreichen-
der Sicherheit davon ausgegangen wer-
den, dass die Immissionsrichtwerte der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung (18. 
BImSchV) in den jeweiligen Beurtei-
lungszeiträumen an der nordöstlichen 
Baugrenze eingehalten werden. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

21 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-11. 

Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr des Landes Sachsen-An-
halt 
Referat 24 
Neustädter Passage 15 
06122 Halle (Saale) 
 

Stellungnahme vom 07.04.2021 

 

  

I-11.1 

Mit der Aufstellung des Bebauungspla-
nes Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbu-
chenweg“ beabsichtigt die Stadt Halle 
(Saale) die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung eines 
Wohngebietes im nordwestlichen Stadt-
teil in unmittelbarer Nachbarschaft zum 
Waldstraßenviertel und zur Heiderand-
siedlung zu schaffen. Nach Beendigung 
der betrieblichen Nutzung und der be-
reits zum Teil realisierten straßenbeglei-
tenden Wohnbebauung entlang des 
Weißbuchenweges soll auf dem brach-
gefallenden Areal nördlich des Weißbu-
chenweges, welches ursprünglich mit ei-
ner Handwerkerschule bebaut war, die 
Wohnbauentwicklung komplettiert wer-
den.  
 
Das Plangebiet weist eine Größe von 
ca. 2,45 ha als Allgemeines Wohngebiet 
und ca.1,56 ha als Flächen für externe 
Ausgleichsmaßnahmen am Osendorfer 
See (Gemarkung Ammendorf; Flur 13, 
Flurstücke 51 und 52) auf.  
 
Das Bebauungsplangebiet für die 
Wohnbebauung ist im wirksamen Flä-
chennutzungsplan der Stadt Halle 
(Saale) als Wohnbaufläche ausgewie-
sen.  
 
Nach Prüfung der Unterlagen ergeht fol-
gende landesplanerische Stellung-
nahme: 
 
• Landesplanerische Feststellung 
Die raumbedeutsame Planung „Bebau-
ungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebauung 
Weißbuchenweg““ ist mit den Erforder-
nissen der Raumordnung vereinbar. 
 
• Begründung der Raumbedeutsam-
keit 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Gemäß § 3 Nr. 6 Raumordnungsgesetz 
(ROG) sind raumbedeutsame Planun-
gen und Maßnahmen Planungen ein-
schließlich der Raumordnungspläne, 
Vorhaben und sonstige Maßnahmen, 
durch die Raum in Anspruch genommen 
oder die räumliche Entwicklung oder 
Funktion eines Gebietes beeinflusst 
wird, einschließlich des Einsatzes der 
hierfür vorgesehenen öffentlichen Fi-
nanzmittel. 
Der Bebauungsplan Nr. 145.2 ist auf-
grund der geplanten Flächeninan-
spruchnahme raumbedeutsam im Sinne 
von raumbeeinflussend und raumbean-
spruchend. 
 
• Begründung der landesplanerischen 
Feststellung 
Die Ziele und Grundsätze der Raumord-
nung für das Land Sachsen-Anhalt sind 
im Landesentwicklungsplan für das 
Land Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) 
festgelegt und im Regionalen Entwick-
lungsplan für die Planungsregion Halle 
(REP Halle) konkretisiert und ergänzt.  
Die Verordnung über den Landesent-
wicklungsplan 2010 des Landes Sach-
sen-Anhalt wurde am 11. März 2011 im 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das 
Land Sachsen-Anhalt (GVBl. LSA Nr. 
6/2011, S.160) verkündet und trat am 
Tag nach der Verkündung in Kraft.  
Die Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle hat als Träger der Regionalpla-
nung den Regionalen Entwicklungsplan 
für die Planungsregion Halle aufgestellt. 
Dieser Plan ist seit seiner Bekanntma-
chung rechtskräftig. Die Festlegungen 
der Regionalen Entwicklungspläne für 
die jeweiligen Planungsregionen gelten 
fort, soweit sie den in der Verordnung 
über den LEP-LSA 2010 festgelegten 
Ziele der Raumordnung nicht widerspre-
chen.  

I-11.2 

Neben den Zielen der Raumordnung, für 
die es eine Beachtungspflicht gibt, sind 
sowohl die Grundsätze der Raumord-
nung als auch die in Aufstellung befindli-
chen Ziele der Raumordnung als sons-
tige Erfordernisse der Raumordnung in 

Ist bereits berücksichtigt. 
Die Regionale Planungsge-
meinschaft Halle wurde be-
teiligt, siehe Punkt I-13 der 
Abwägung. 

✔  
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Abwägungs- und Ermessensentschei-
dungen zu berücksichtigen. Derzeit führt 
die Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle das Verfahren zur Änderung des 
REP Halle 2010 durch. Die Geschäfts-
stelle der Regionalen Planungsgemein-
schaft Halle ist in Bezug auf die in Auf-
stellung befindlichen Ziele der regiona-
len Entwicklungsplanung am Vorhaben 
zu beteiligen. 

I-11.3 

Die Stadt Halle (Saale) wurde im LEP-
LSA 2010 unter Ziffer 2.1. Z 36 und im 
REP Halle unter Ziffer 5.2.13. Z als 
Oberzentrum ausgewiesen. 
Die Zentralen Orte sind unter Beachtung 
ihrer Zentralitätsstufe u.a. als Wohn-
standorte zu entwickeln (LEP-LSA 2010, 
Ziffer Z 28). Diesem Ziel wird der Be-
bauungsplan gerecht. Das Plangebiet ist 
im wirksamen Flächennutzungsplan als 
Wohnbaufläche dargestellt und ent-
spricht dem Bedarf der Stadt an neuen 
Wohnbauflächen innerhalb des Stadtge-
bietes. Die geplante Wohnbebauung 
würde sich in die Umgebung einfügen 
und entspricht dem im LEP-LSA 2010 
unter G 13 festgelegten Grundsatz der 
Raumordnung: „Zur Verringerung der In-
anspruchnahme von Grund und Boden 
sollen vorrangig die vorhandenen Po-
tenziale (Baulandreserven, Brachflä-
chen und leerstehende Bausubstanz) in 
den Siedlungsgebieten genutzt und flä-
chensparende Siedlungs- und Erschlie-
ßungsformen angewendet werden.“ Un-
ter Berücksichtigung der demografi-
schen Entwicklung sollten die Potenzi-
ale der Innenentwicklung, der vorhande-
ner Baulandreserven sowie von Brach-
flächen genutzt werden. 
 
Die Ausgleichsmaßnahmen sollen auf 
externe Flächen im Bereich des Osen-
dorfer Sees realisiert werden. Diese Flä-
che befinden sich innerhalb des im REP 
Halle unter Ziffer 5.7.2 ausgewiesenen 
Vorbehaltsgebietes für Tourismus und 
Erholung Nr. 6 „Dieskauer Park und O-
sendorfer See“ sowie innerhalb des im 
REP Halle unter Ziffer 5.7.3. ausgewie-

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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senen Vorbehaltsgebietes für den Auf-
bau eines ökologischen Verbundsys-
tems Nr. 12 „Osendorfer See“. Die ge-
plante Neuanpflanzung eines ca. 1,56 
ha großen Waldstückes soll innerhalb 
des im FNP als zu entwickelnden Wald-
fläche ausgewiesenen Flächenpools 
von ca. 6 ha im Bereich des Osendorfer 
Sees durchgeführt werden. Die Entwick-
lung und Etablierung eines Waldes in-
nerhalb der festgelegten Vorbehaltsge-
biete für Tourismus und Erholung und 
für den Aufbau eines ökologischen Ver-
bundsystems dient den mit der Festle-
gung des Vorbehaltsgebiete verbunde-
nen Zielen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohnbe-
bauung Weißbuchenweg“ steht in kei-
nem Widerspruch zu den im Betrach-
tungsraum ausgewiesenen Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung zur 
nachhaltigen Raumentwicklung und zur 
Regionalentwicklung.  
 
• Rechtswirkung  
Ich verweise auf die Bindungswirkungen 
der Erfordernisse der Raumordnung ge-
mäß § 4 ROG.  
 
Mit dieser Stellungnahme wird den vor-
geschriebenen Genehmigungs- und Zu-
lassungsverfahren nicht vorgegriffen 
und es werden weder öffentlich-rechtli-
che noch privatrechtliche Zustimmungen 
und Gestattungen erteilt. Über den wei-
teren Verlauf des Genehmigungsverfah-
rens bitte ich die oberste Landesent-
wicklungsbehörde zu informieren. 
 
Hinweis zur Datensicherung 
Die oberste Landesentwicklungsbe-
hörde führt gemäß § 16 Landesentwick-
lungsgesetz das Raumordnungskataster 
(ROK) des Landes Sachsen-Anhalt. Die 
Erfassung aller in Kraft gesetzten Bau-
leitpläne und städtebaulichen Satzun-
gen ist u. a. Bestandteil des ROK. Ich 
bitte Sie daher, mich von der Genehmi-
gung/Bekanntmachung der o. g. Bauleit-
pläne und städtebaulichen Satzungen 



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

25 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

durch Übergabe einer Kopie der Be-
kanntmachung und der in Kraft getrete-
nen Planung einschließlich der Planbe-
gründung in Kenntnis zu setzen.   
 
Anlage:  
Rechtsgrundlagen 
 

- Raumordnungsgesetz (ROG) 
vom 22. Dezember 2008 (BGBI. I 
S. 2986), zuletzt geändert durch 
Artikel 5 des Gesetzes vom 03. 
Dezember 2020 (BGB. I S. 2694) 

- Landesentwicklungsgesetz des 
Landes Sachsen-Anhalt (LEntwG 
LSA) vom 23. April 2015 (GVBI. 
LSA S. 170), geändert durch Ge-
setz vom 30. Oktober 2017 
(GVBI. LSA S. 203) 

- Verordnung über den Landesent-
wicklungsplan 2010 des Landes 
Sachsen-Anhalt (LEP-LSA 2010) 
vom 16. Februar 2011 (GVBI. 
LSA S. 160), 

- Regionaler Entwicklungsplan für 
die Planungsregion Halle (REP 
Halle) vom 27. Mai 2010/ 26. Ok-
tober 2010, rechtskräftig seit 
dem 21. Dezember 2010, 

- Baugesetzbuch (BauGB) in Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
03. November 2017 (BGBI. I, S. 
3634), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 des Gesetzes vom 08. Au-
gust 2020 (BGBI. IS. 1728) 

I-12. 

Polizeirevier Halle (Saale) 
Zentrale Aufgaben 
An der Fliederwegkaserne 17 
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 18.03.2021 

 

  

I-12.1 

Die durch das Polizeirevier Halle zu be-
urteilenden Belange der öffentlichen Si-
cherheit und Ordnung im Stadtgebiet 
Halle sind ausreichend berücksichtigt 
worden. 
 
Fachliche Stellungnahme: 
Nach Durchsicht der zurzeit vorliegenden 
Unterlagen und Erkenntnissen zu einer 
möglichen Kampfmittelbelastung im 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Raum Halle kann davon ausgegangen 
werden, dass nach derzeitigem Kenntnis-
stand die eingereichte Fläche nicht als 
Bombenabwurfgebiet registriert ist. 
Die hier vorliegenden Erkenntnisse un-
terliegen einer ständigen Aktualisierung 
und können dadurch bei der Beurteilung 
von Flächen bei künftigen Anfragen ggf. 
von der bislang getroffenen Einschät-
zung abweichen. Daher bestehen zurzeit 
vorbehaltlich der o.a. Ausführung keine 
Bedenken gegen die Durchführung der 
eingereichten Maßnahme. 

I-12.2 

Es ist aber dennoch zu beachten, dass 
Kampfmittelfunde jeglicher Art niemals 
ganz ausgeschlossen werden können. 
Sollten im Zuge von Maßnahmen Gegen-
stände festgestellt werden, die für eine 
Annahme eines Kampfmittels sprechen, 
so sind Sie gemäß § 2 Abs. 2 
KampfMGAVO verpflichtet, dies unver-
züglich der Polizeiinspektion Halle 
(Saale); 06110 Halle, Merseburger Str. 
06 (Telefonnummer: …) oder dem 
Kampfmittelbeseitigungsdienst des Lan-
des Sachsen-Anhalt (…) anzuzeigen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 
 

H 

I-12.3 
Im Weiteren bestehen keine Hinweise o-
der Ergänzungen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-13. 

Regionale Planungsgemeinschaft 
Halle 
Geschäftsstelle 
An der Fliederwegkaserne 21 
06130 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 26.04.2021 

 

  

I-13.1 

mit Schreiben vom 10.03.2021 überga-
ben Sie der Regionalen Planungsge-
meinschaft Halle (RPG Halle) die Unter-
lagen zu o. g. Verfahren mit der Bitte um 
Abgabe einer Stellungnahme. Dazu teile 
ich Folgendes mit: 
I Rechtsgrundlagen 
Entsprechend § 2 Abs. 4 i. V. mit § 21 
Landesentwicklungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt (LEntwG LSA) vom 23. 
April 2015 (GVBl. LSA 2015 S. 170) 
nimmt die Regionale Planungsgemein-
schaft (RPG) Halle für ihre Mitglieder 
Burgenlandkreis, Saalekreis, Stadt Halle 
sowie dem Landkreis Mansfeld-Südharz 
mit Lutherstadt Eisleben, Stadt Arnstein, 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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Gerbstedt, Hettstedt und Mansfeld, Ge-
meinde Seegebiet Mansfelder Land und 
Verbandsgemeinde Mansfelder Grund-
Helbra) die Aufgabe der Regionalpla-
nung wahr. 
Gemäß Nr. 4.1. RdErl. Ministerium für 
Landesentwicklung und Verkehr vom 
13.01.2016-44-20002-01 vom 
29.02.2016 gibt die RPG Halle als Trä-
ger öffentlicher Belange eine Stellung-
nahme ab. Die Erfordernisse der Raum-
ordnung auf der Ebene der Regionalpla-
nung ergeben sich für die Planungsre-
gion Halle aus dem Regionalen Entwick-
lungsplan (REP) Halle - beschlossen 
von der Regionalversammlung (RV) am 
27.05.2010 und 26.10.2010, genehmigt 
durch die oberste Landesplanungsbe-
hörde mit Bescheiden vom 20.07.2010, 
04.10.2010 und 18.11.2010, öffentlich 
bekannt gemacht am 21.12.2010 und 
den damit in Zusammenhang stehenden 
Aufstellungs-, Änderungs- und Ergän-
zungsverfahren.  
Mit Beschluss-Nr. III/ 07-2012 der RV 
der RPG Halle am 27.03.2012 wurde 
die Anpassung des REP Halle an die 
Verordnung über den Landesentwick-
lungsplan 2010 des Landes Sachsen-
Anhalt (LEP LSA 2010) vom 11.03.2011 
(veröffentlicht im GVBl. LSA Nr. 6/2011) 
mittels Planänderung beschlossen. Das 
Planänderungsverfahren wurde mit der 
Bekanntgabe der allgemeinen Pla-
nungsabsicht in den Amtsblättern der 
Zweckverbandsmitglieder, für den Bur-
genlandkreis in den Ausgaben der Mit-
teldeutschen Zeitung und im Amtsblatt 
des Landesverwaltungsamtes Nr. 
5/2012 am 15.05.2012 gemäß § 7 Abs. 
1 LPlG LSA eingeleitet.  
In der Sitzung der RV der RPG Halle am 
01.12.2020 wurde entschieden, die vom 
Ministerium für Landesentwicklung und 
Verkehr (MLV) erlassene Handreichung 
zur Errichtung großflächiger Photovolta-
ikfreiflächenanlagen und deren raum-
ordnerische Bewertung in Sachsen-An-
halt anzuwenden. Darüber hinaus hat 
die RV entschieden (Beschluss-Nr. 
V/05-2020) die wesentlich geänderten 
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Belange einschließlich entsprechender 
Teile von Begründung und Umweltbe-
richt mittels des „Entwurfs Teiländerung 
des 2. Entwurfs der Planänderung zum 
REP Halle (Stand: 30.11.2017) vom 
10.11.2020“ erneut in die Öffentlich-
keitsbeteiligung/Offenlage zu geben. Auf 
der Grundlage des Planungssicherstel-
lungsgesetzes (PlanSiG) vom 20. Mai 
2020 (BGBl. I S. 1041) erfolgt die Ausle-
gung im Internet für Jedermann auf un-
serer Internetseite in der Zeit vom 
22.02.2021 bis 24.03.2021. Derzeit wird 
die Abwägung der eingegangenen Anre-
gungen und Hinweise zur Beschlussfas-
sung der Regionalversammlung vorbe-
reitet. 
 
Mit dem Entwurf zur Planänderung des 
REP Halle liegen in Aufstellung befindli-
che Ziele der Raumordnung vor, die als 
sonstige Erfordernisse der Raumord-
nung gemäß § 3 Absatz 1 Nr. 4 ROG 
(Raumordnungsgesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986), das zuletzt 
durch Artikel 2 Absatz 15 des Gesetzes 
vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) zu 
berücksichtigen sind. 
 
Gemäß Beschluss-Nr. III/04-2014 der 
RV der RPG Halle erfolgte die Fort-
schreibung der Ziele und Grundsätze 
der Raumordnung des REP Halle ent-
sprechend Kapitel 2 - Ziele und Grund-
sätze zur Entwicklung der Siedlungs-
struktur des LEP LSA 2010 im Sachli-
chen Teilplan (STPl) „Zentrale Orte, Si-
cherung und Entwicklung der Daseins-
vorsorge sowie großflächiger Einzelhan-
del“ für die Planungsregion Halle. Die 
RV der RPG Halle hat den STPl am 
25.06.2019 (Beschluss IV/16-2019) be-
schlossen. Der STPl wurde am 
12.12.2019 durch die oberste Landes-
entwicklungsbehörde genehmigt und am 
28.03.2020, nach der Bekanntmachung 
in den Amtsblättern der Zweckverbands-
mitglieder sowie in den Ausgaben der 
Mitteldeutschen Zeitung für den Burgen-
landkreis, rechtswirksam. 
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I-13.2 

II Ausführungen zu den o.g. Vorha-
ben 
Nach Beendigung der betrieblichen Nut-
zung durch die Handwerksschule und 
der bereits zum Teil realisierten straßen-
begleitenden Wohnbebauung entlang 
des Weißbuchenweges, sollen auf dem 
nördlichen brachgefallenen Areal die pla-
nungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung eines Wohngebietes in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Waldstra-
ßenviertel und zur Heiderandsiedlung 
geschaffen werden. Im rechtswirksamen 
FNP der Stadt ist das Vorhabengebiet als 
Wohnbaufläche ausgewiesen. 
Die Planungen umfassen neben dem All-
gemeinen Wohngebiet mit einer Größe 
von ca. 2,45 ha eine Fläche für externe 
Ausgleichsmaßnahmen mit einer Größe 
von ca.1,56 ha am Osendorfer See. 
Mit der Umsetzung des BP 145.2 wird ca. 
7.800 m² Wald in Anspruch genommen, 
für welchen mit diesem Verfahren not-
wendige Ersatzaufforstungsflächen am 
Osendofer See zugeordnet werden. 
Diese Fläche (Gemarkung Ammendorf; 
Flur 13, Flurstücke 51 und 52) tangiert 
das Vorbehaltsgebiete (VBG) für den 
Aufbau eines ökologischen Verbundsys-
tem Nr. 12 sowie das VBG für Tourismus 
und Erholung Nr. 6. Aus regionalplaneri-
scher Sicht widerspricht die Ersatzauf-
forstung nicht den Zielen dieser Festle-
gungen. 
  
Durch den Bebauungsplan Nr.145.2 
„Wohnbebauung Weißbuchenweg“ ein-
schließlich der zugeordneten Aus-
gleichsmaßnahmen werden die Erforder-
nisse der Raumordnung auf der Ebene 
der Regionalplanung basierend auf dem 
REP Halle 2010 einschließlich der damit 
in Zusammenhang stehenden Aufstel-
lungs-, Änderungs- und Ergänzungsver-
fahren nicht beeinträchtigt. Es werden 
aus regionalplanerischer Sicht keine Be-
denken geäußert. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-13.3 

III Sonstige Hinweise  
Die Feststellung der Raumbedeutsam-
keit der Planungen und Maßnahmen so-
wie auch die landesplanerische Abstim-

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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mung erfolgt durch die oberste Landes-
entwicklungsbehörde (RdErl. MLV vom 
13.01.2016-44-20002-01 vom 
29.02.2016 in Verbindung mit § 13 
LEntwG vom 23.04.2015 (GVBl. LSA 
2015 S. 170). Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 6 
ROG gilt jedoch unabhängig von der 
Feststellung der Raumbedeutsamkeit 
das Anpassungsgebot des § 1 Abs. 4 
BauGB für alle Bauleitpläne an die Ziele 
der Raumordnung (Urteil des BVerwG 
vom 30.01.2003 - 4 CN14.01). 
 
Der Regionale Entwicklungsplan Halle, 
der Sachlichen Teilplans sowie zur Än-
derung des REP Halle sind unter der 
Homepage der RPG Halle 
<http://www.planungsregion-halle.de> 
eingestellt. Darüber hinaus wird auch 
auf die Möglichkeit der Nutzung des Re-
gionalen Informationssystems, ebenfalls 
unter vorgenannter Internetadresse ab-
rufbar, hingewiesen. 
 

I-14. 

Unterhaltungsverband Untere Saale 
Brachwitzer Straße 17 
06118 Halle (Saale) 
 

 

  

 

Es liegt keine Stellungnahme vor. Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

I-15. 

FB Sicherheit 
untere Verkehrsbehörde 
Am Stadion 5 
06122 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 23.04.2021 

 

  

I-15.1 

Hier die Stellungnahme zum Termin: 
23.04.2021  
nach Prüfung der vorgelegten Unterla-
gen – Bebauungsplan Nr. 145.2 – 
„Wohnbebauung Weißbuchenweg“ / Be-
teiligung zum Entwurf nach § 4 Abs. 2 
BauGB – gibt es vom FB Sicherheit 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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(37.3.Abteilung Stadtordnung, 37.3.6, 
Team Verkehrsorganisation) folgende 
Hinweise:  

I-15.2 

1. Stellplätze der Bewohner sind grund-
sätzlich auf dem eigenen Grundstück zu 
schaffen. 

Ist bereits berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan sind unter 
Punkt 7.3.4 „Ruhender Ver-
kehr“ (Teil A) entsprechende 
Ausführungen enthalten. 

✔  

I-15.3 

2.  Auf die Feuerwehraufstellflächen ist 
besonders zu achten. Diese gehören ne-
ben Zufahrten, Zugängen und Bewe-
gungsflächen zu den Feuerwehrflächen, 
die auf Grundstücken baurechtlich im In-
teresse des Brandschutzes vorhanden 
sein müssen. 
 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Wie auch unter Punkt I-16.1 
dargestellt, sind der vorge-
brachte Sachverhalt bzw. die 
gegebenen Hinweise nicht 
Gegenstand dieses Bauleit-
planverfahrens. Die Hin-
weise sind im späteren Bau-
genehmigungsverfahren 
bzw. bei der Bauausführung 
zu beachten. 

H 

I-15.4 

3. Die Mischverkehrsfläche muss bereits 
durch die besondere bauliche Gestaltung 
den Eindruck vermitteln, dass die Straße 
nur von sehr geringem Verkehr frequen-
tiert wird und über eine überwiegende 
Aufenthaltsfunktion verfügt und der Fahr-
zeugverkehr daher eine untergeordnete 
Bedeutung hat. Es wird daher in der Re-
gel ein niveaugleicher Ausbau für die 
ganze Straßenbreite empfohlen. 

Ist bereits berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan sind unter 
Punkt 7.3.2 „Innere Erschlie-
ßung“ (Teil A) entsprechende 
Ausführungen enthalten. 
 
 
 

✔  

I-15.5 

Allgemeiner Hinweis: 
Allgemein ist zu sagen, dass die Umset-
zung der RASt 06 „Richtlinien für die An-
lage von Stadtstraßen und ERA 2010 
„Empfehlung für Radverkehrsanlagen“ 
Anwendung finden sollten. Aus verkehrs-
organisatorischer Sicht gibt es zum jetzi-
gem Zeitpunkt keine weiteren Anmerkun-
gen.  
Für weitere Rückfragen stehe ich gerne 
zur Verfügung. 

Ist bereits berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan sind unter 
Punkten 7.3.2 „Innere Er-
schließung“ und 7.3.3 „Geh-
und Radwege“ (Teil A) ent-
sprechende Ausführungen 
enthalten. 
 
 
 

✔  

I-16. 

FB Sicherheit 
Abteilung Brand-, Katastrophen-
schutz/Rettungsdienst 
An der Feuerwache 5 
06124 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 12.03.2021 

 

  



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

32 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

I-16.1 

zum o. g. Bebauungsplan sind aus Sicht 
der Abteilung Brand-, Katastrophen-
schutz und Rettungsdienstes folgende 
Schwerpunkte zu beachten: 
 
1. Für Einsatzfahrzeuge sind die erfor-
derlichen Zufahrten und Stellflächen ent-
sprechend den Bestimmungen des § 5 
BauO LSA i. V. mit der „Richtlinie über 
Flächen für die Feuerwehr“ zu planen 
und anzuordnen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 

H 

I-16.2 

2. Die Löschwasserbereitstellung hat 
entsprechend der Bauweise der Ge-
bäude und den Festlegungen des 
DVGW Regelwerkes 405 Tabelle 2 zu 
erfolgen. 
Es sind Hydranten gemäß der DIN 3221 
bzw. 3222 vorzusehen. 
BauO LSA § 14 

Ist bereits berücksichtigt. 
Die Löschwasserbereitstel-
lung ist nach Aussage der 
HWS GmbH unter Nutzung 
des bestehenden Hydranten 
im Rotbuchenweg gegeben. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan sind unter 
Punkt 7.5.1 „Wasserversor-
gung“ (Teil A) entsprechende 
Ausführungen enthalten. 

✔  

I-17. 

FB Städtebau und Bauordnung 
Untere Landesentwicklungsbehörde 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 
 

Stellungnahme vom 12.03.2021 

 

  

I-17.1 

mit Ihrer Mail vom 11.03.2021 haben 
Sie über die o.g. Planung (Entwurf vom 
10.08.2020) informiert und um Stellung-
nahme gebeten.  
Zur Planung bestehen seitens der Unte-
ren Landesentwicklungsbehörde keine 
Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-17.2 

Folgende Anmerkung möchten wir zum 
aktuellen Sachstand der Regionalen 
Entwicklungsplanung für die Planungs-
region Halle geben. Der Hinweis bezieht 
sich auf das Kapitel 4.1.1 Landes- und 
Regionalplanung (S. 10/11). 
 
In Anpassung an den Landesentwick-
lungsplan 2010 Sachsen-Anhalt wurde 
die Planänderung des Regionalen Ent-
wicklungsplans für die Planungsregion 
Halle (REP Halle) erforderlich. 2014 er-
folgte in diesem Zusammenhang die se-
parate Bearbeitung des Sachlichen Teil-
plans „Zentrale Orte, Sicherung und 
Entwicklung der Daseinsversorge und 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „4.1.1 Landes- und Re-
gionalplanung“ (Teil A) ent-
sprechend angepasst. 

X  
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großflächiger Einzelhandel für die Pla-
nungsregion Halle“. Mit Bescheid der 
Obersten Landesentwicklungsbehörde 
vom 12.12.2019 wurde dieser geneh-
migt. Nach Bekanntmachung im März 
2020 ist er in Kraft getreten. 
Die Planänderung liegt im 2. Entwurf vor 
und wird auf Beschluss der Regionalver-
sammlung vom 1.12.2020 in Teilen ak-
tuell nochmals geändert. 

I-17.3 

Gemäß § 13 Abs. 1 S. 2 LEntwG sind 
Sie verpflichtet, der obersten Landes-
entwicklungsbehörde Ihre raumbedeut-
samen Planungen und Maßnahmen 
möglichst frühzeitig mitzuteilen und die 
erforderlichen Auskünfte zu geben. Die 
Feststellung der Vereinbarkeit der o. g. 
Planung/Maßnahme mit den Zielen der 
Raumordnung erfolgt dann durch die 
gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 10 LEntwG zu-
ständige oberste Landesentwicklungs-
behörde (Ministerium für Landesent-
wicklung und Verkehr des Landes Sach-
sen-Anhalt). 

Ist bereits berücksichtigt. 
Das Ministerium für Landes-
entwicklung und Verkehr des 
Landes Sachsen-Anhalt 
wurde beteiligt. Die Verein-
barkeit des Vorhabens mit 
den Erfordernissen der 
Raumordnung wurde festge-
stellt, siehe Punkt I-11 der 
Abwägung. 

✔  

I-18. 

FB Städtebau und Bauordnung 
Untere Bauaufsichtsbehörde 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 
 

 

  

 

Es liegt keine Stellungnahme vor. 
 

Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

I-19. 

FB Städtebau und Bauordnung 
Untere Denkmalschutzbehörde 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 30.04.2021  

 

  

 

aus der fachlichen Sicht der Abteilung 
Denkmalschutz bestehen gegen das o. 
g. Vorhaben keine Einwände. 
Denkmalrechtliche Belange sind im 
Plangebiet nicht betroffen. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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I-20. 

FB Umwelt 
Hansering 15 
06108 Halle (Saale) 
 
Stellungnahme vom 27.04.2021 

 

  

I-20.1 

Untere Wasserschutzbehörde 
Die Niederschlagswassereinleitung in 
den Hechtgraben ist grundsätzlich mit 
der Unteren Wasserbehörde abgestimmt.  
Die Einleitung ist genehmigungspflichtig 
gemäß der §§ 8 und 9 Wasserhaushalts-
gesetz. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-20.2 

Untere Naturschutzbehörde 
Die Untere Naturschutzbehörde lehnt 
den Entwurf in der jetzigen Fassung ab. 
 
Folgende Änderungen sind vorzuneh-
men: 
Die textliche Festsetzung im Punkt 5.3. 
sollte durch folgenden Satz ergänzt wer-
den. Im Falle der Feststellung von ge-
nutzten Quartieren ist der weitere Verfah-
rensweg bzgl. der Bergung und Verbrin-
gung von Tieren bzw. im Falle von Nach-
weisen geschützter Käferarten die Siche-
rung der entsprechenden Stammteile mit 
der Unteren Naturschutzbehörde i. V. m. 
der ökologischen Baubegleitung abzu-
stimmen. 
 

Wird nicht berücksichtigt. 
Die Textlichen Festsetzungen 
5.3, 5.4, 5.5 und 5.6 entfallen 
nach Zustimmung der Unte-
ren Naturschutzbehörde mit 
Schreiben vom 02.09.2021  
aufgrund des fehlenden Bo-
denbezugs – sie werden nun-
mehr als Hinweise in der Be-
gründung  (Teil A - Punkt 
7.7.3 Hinweise) aufgenom-
men. Der Wegfall von bisheri-
gen Festsetzungen, die keine 
Rechtsgrundlage haben, führt 
nicht zur nochmaligen Offen-
lage des B-Planes. 
 

 X 

I-20.3 

Der Punkt 5.7. in den Festsetzungen in 
der Entwurfsplanung ist zu streichen. Die 
Maßnahme ist nicht Bestandteil des B-
Planes 145.2. 

Wird berücksichtigt. 
Der Punkt 5.7 der Festset-
zungen wird gestrichen.   
Diese Festsetzung hätte we-
gen fehlender Rechtsgrund-
lage nicht getroffen werden 
dürfen, deshalb wird sie er-
satzlos gestrichen. 
Eine verbindliche Regelung 
mit dem Investor ist erfolgt. 

X  

I-20.4 

In Punkt 5.5. ist zu ergänzen, dass die 
Zauneidechsen in die Fläche M1 umge-
setzt werden, deren Herstellung bereits 
im Rahmen des B-Planes 145.1 festge-
setzt ist, mit der Unteren Naturschutzbe-
hörde abgestimmt wurde und bereits ver-
bindlich geregelt ist. 

Wird nicht berücksichtigt. 
Gemäß Punkt I-20.2 entfällt 
die textliche Festsetzung 5.5. 
Damit ist auch keine Ergän-
zung derselben erforderlich. 
 

 X 

I-20.5 

Der Umweltbericht (als Bestandteil der 
Begründung zum Bebauungsplan) als 
auch der Artenschutzfachbeitrag sind 
entsprechend anzupassen.  

Wird berücksichtigt 
Der Umweltbericht wird im 
Punkt „ 2.3.2 Maßnahmen 
zum speziellen Artenschutz“ 

X  
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Begründung: 
Die Festsetzungen zur Herstellung der 
Fläche M1 (Umsetzung von CEF-also 
vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen) 
sind bereits rechtverbindlicher Bestand-
teil des B-Planes 145.1 und im diesbe-
züglichen städtebaulichen und Erschlie-
ßungsvertrag geregelt. 
Darauf basierend ist die Herstellung der 
Fläche M 1 bereits durch das am 
01.12.2020 durch den Vorhabenträger 
eingereichte „Konzept zur Gestaltung der 
Maßnahmenfläche I im B-Plan 145.1 
„Kaserne Lettin" vor dem Hintergrund der 
Anforderung der artenschutzrechtlich re-
levanten Arten Wechselkröte (Bufotes 
viridis) und Zauneidechse (Lacerta agi-
lis)“, welches gemäß des zwischen der 
…………….GmbH und der Stadt Halle 
(Saale) zur Umsetzung des Bebauungs-
planes Nr. 145.1 abgeschlossenen städ-
tebaulichen und Erschließungsvertrages 
mit der Unteren Naturschutzbehörde ab-
gestimmt und am 02.12.2020 durch 
diese bestätigt wurde, verbindlich. 
Für eine aktuelle artenschutzrechtliche 
Genehmigungsfähigkeit des B-Planes 
145.2 bedarf es der rechtssicheren Be-
wältigung des Eintretens von Verbotstat-
beständen nach § 44 (1) Nr. 1 BNatSchG 
(Vermeidung von Individuen Verlusten). 
Hierfür ist lediglich die Festsetzung 5.5., 
Schutz der Zauneidechsen, notwendig.  
 
Hinweis: 
Eine Durchführung der Maßnahme des 
Abfangens (Festsetzung 5.5.) ist arten-
schutzrechtlich nur genehmigungsfähig, 
wenn die Herstellung der Fläche M1 vor 
dem Eingriff im B-Plan 145.2 vollzogen 
ist. 

gemäß der Stellungnahme 
angepasst. Eine Anpassung 
des artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrages ist nicht erfor-
derlich, weil der Umweltbe-
richt die Ergebnisse dessel-
ben verarbeitet und dort die 
Anpassung vorgenommen 
wird.  

I-20.6 

Untere Immissionsschutzbehörde  
In unmittelbarer Umgebung befinden sich 
keine nach dem Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) genehmigungs-
bedürftigen Anlagen. Es liegen auch 
keine entsprechenden Genehmigungs-
anträge vor. Ebenso werden auch keine 
Betriebsbereiche nach § 3 Abs. 5a BIm-
SchG, die der Störfall-Verordnung (12. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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BImSchV) unterliegen, im näheren Um-
feld des Plangebietes betrieben. 
 
Aus Sicht der Luftreinhaltung bestehen 
keine Einwände zum Vorhaben.  

I-20.7 

Im Kapitel 4.2 werden die sonstige Pla-
nungen aufgezeigt. Hier muss festgestellt 
werden, dass kein Bezug zum Lärmakti-
onsplan genommen wurde. 
 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt „4.2.1 Landschafts-
plan/Landschaftsrahmenplan 
sowie sonstige Pläne des 
Wasser-, Abfall- und Immissi-
onsschutzrecht (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 und Nr. 11 BauGB)“ 
(Teil A) um Aussagen ent-
sprechend ergänzt. Diese Er-
gänzung führt zu keiner Än-
derung der Planzeichnung o-
der der textlichen Fest-set-
zung. 

X  

I-20.8 

Auf Seite 30 wurde ein redaktioneller 
Fehler bei der Ermittlung der PKW-
Fahrten festgestellt. Inhaltlich wird davon 
ausgegangen, dass 50 % der Wege mit-
tels PKW erfolgen sollen, rechnerisch 
wird jedoch von 5 % ausgegangen. Das 
Ergebnis wurde jedoch korrekt abgebil-
det. 
 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde im Punkt 
„7.3.2 Innere Erschließung“ 
(Teil A) der Schreibfehler  
entsprechend korrigiert.  

X  

I-20.9 

Es wird darauf hingewiesen, dass die be-
stehende Trafostation der Verordnung 
über elektromagnetische Felder (26. 
BImSchV) unterliegt. Die Immissions-
werte sind einzuhalten. Aufgrund der 
nicht dargelegten Leistung kann nicht 
eingeschätzt werden, ob die Immissions-
werte eingehalten werden.  
 

Wird berücksichtigt. 
Der Netzbetreiber der Tra-
fostation hat mit Schreiben 
vom 24.08.2021 mitgeteilt, 
dass die festgelegten Werte 
der 26. BImSchV nicht über-
schritten und somit eingehal-
ten werden. Die Begründung 
wird im Punkt „7.5.3 Energie-
versorgung“ entsprechend 
ergänzt. 

X  

I-20.10 

Die Aussagen im Kapitel 7.6.1 der Be-
gründung zum Entwurf sind nicht stim-
mig, da der Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan Nr. 22 „Stadtteilzentrum Hei-
dering“ gewerbliche Nutzungen (Handel 
und Dienstleistungen) zulässt. Insofern 
ist hier gutachterlich abzuschätzen, ob 
seitens der Nutzungen schädliche Um-
welteinwirkungen für die geplante Wohn-
nutzung entstehen können.  
 

Wird berücksichtigt. 
Laut Ergebnis der schall-
technischen Untersuchung 
vom 12.09.2021 sind schall-
technische Konflikte durch 
die gewerblichen Einrichtun-
gen innerhalb des Vorhaben- 
und Erschießungsplan Nr. 
22 gegenüber der geplanten 
Wohnnutzung nicht zu er-
warten. In unmittelbarer 

X  
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Nachbarschaft zum Statteil-
zentrum befinden sich 
Wohnnutzungen, so z.B. das 
„Haus Cuvanum Heide 
Nord“. Gemäß Begründung 
zum Vorhaben-und Erschlie-
ßungsplan Nr. 22 wurde 
durch den TÜV Hannover 
/Sachsen-Anhalt e.V. eine 
Schallimmissionsprognose 
erstellt, die zu dem Ergebnis 
kommt, dass es durch das 
Stadtteilzentrum zu keinen 
Überschreitungen der zuläs-
sigen Immissionsrichtwerte 
an der umgebenden schüt-
zenswerten Bebauung 
kommt. Da diese Wohn-nut-
zungen näher an den Emit-
tenden liegen als das Plan-
gebiet, ist sichergestellt, 
dass es zu keinen schädli-
chen Umwelteinwirkungen 
für die Wohnutzung im Plan-
gebiet kommen wird. Ände-
rungen ergeben sich damit 
nicht. 

I-20.11 

Der Bebauungsplan umfasst ebenfalls 
die Schaffung eines öffentlichen Ver-
kehrsweges, sodass der § 1 Abs. 1 der 
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) einschlägig ist und eine schall-
technische Prüfung des Verkehrskörpers 
erfolgen muss. Da der Beschluss nach  
§ 2 Abs. 1 Satz 2 Baugesetzbuch vor 
dem 28.02.2021 gefasst wurde, ist die 
RLS-90 als Berechnungsgrundlage her-
anzuziehen. Mithilfe der im Kapitel 7.3.2 
dargestellten Verkehrsmengen ist einzu-
schätzen, ob die Immissionsgrenzwerte 
überschritten werden.  

Wird berücksichtigt. 
Laut Ergebnis der schall-
technischen Untersuchung 
vom 12.09.2021 ergibt sich 
durch den Neubau der 
Straße eine sehr geringe Er-
höhung der PKW-
Bewegungen. Die Anforde-
rungen der 16. BImSchV 
werden eingehalten. Ände-
rungen ergeben sich damit 
nicht. 

X  

I-20.12 

Die Schallimmissionsprognose Projekt-
Nr.: 5539 vom 05.10.2020 der Firma go-
ritzka akustik, Ingenieurbüro für Schall- 
und Schwingungstechnik wurde geprüft. 
Hierbei wurde festgestellt, dass die im 
Bebauungsplan eingezeichneten Bau-
grenzen nicht in den Bildern 02a bis 06c 
wiederzufinden sind. Ersatzweise wurde 

Wird nicht berücksichtigt. 
Im Ergebnis der schalltechni-
schen Untersuchung vom 
12.09.2021 wird ausgeführt, 
dass der gewählte Immissi-
onsort näher an der Sportflä-
che liegt als die ausgewie-
sene Isophonenlinie. Damit 
ergeben sich Überschreitun-

 X 
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hier ein Immissionsort abgebildet, der je-
doch nicht ausreichend ist, um die ge-
plante Baugrenze abzubilden.  

gen in der ersten Nachkom-
mastelle. Es wird nachge-
wiesen, dass die Isophonen-
linie für 55 dB(A) außerhalb 
der festgesetzten Baugren-
zen liegt. Änderungen erge-
ben sich damit nicht. 

I-20.13 

An dem gewählten Immissionsort wird 
der Immissionsrichtwert für das festzu-
setzende Allgemeine Wohngebiet im 
Tagzeitraum werktags außerhalb der Ru-
hezeit um bis zu 0,5 dB (A) überschritten. 
Sonntags beträgt die Überschreitung des 
Immissionsrichtwertes 0,3 dB (A), wenn 
die Nutzung der Sportstätte einschließ-
lich des Parkplatzes bis 14:00 Uhr er-
folgt. Wenn die Sportanlage einschließ-
lich der Parkplatznutzung bis 21:00 Uhr 
erfolgt, beträgt die Überschreitung des 
Immissionsrichtwertes am Immissionsort 
lediglich 0,4 dB (A). Dies steht jedoch im 
Widerspruch zu den Aussagen auf Seite 
25 des Gutachtens, wonach Bild 06b nur 
die Zeit von 09:00 bis 13:00 Uhr erfasst. 
Im Bild 06b wird hingegen dargestellt, 
dass zuzüglich die Beurteilungszeit au-
ßerhalb der Ruhezeit 15:00 bis 20:00 
aufgenommen wurde. 

Wird berücksichtigt. 
Laut Ergebnis der ergänzten 
Schalltechnischen Untersu-
chung vom 12.09.2021 muss 
auf Seite 25 zu Bild 06b 
09:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 
15:00 Uhr bis 20:00 Uhr ste-
hen. Im Bild selbst und in der 
Emisssionstabelle auf Seite 
23 (Tabelle 33) ist es voll-
ständig ausgewiesen. Ände-
rungen ergeben sich damit 
nicht. Das wird von der Unte-
ren Immissionsschutzbe-
hörde mit E-Mail vom 
24.09.2021 bestätigt. 

X  

I-20.14 

In der Tabelle 31 werden Emissions-
kenndaten zum Training (Spalte 2) fest-
gelegt. Die Dauer der Anlagennutzung ist 
zu präzisieren. Überdies sind die Emissi-
onsansätze zur Ruhezeit abends zu kor-
rigieren. Der Parkplatz soll nur eine 
Stunde in dem betrachteten Zeitraum be-
trieben werden. Der Betrieb der Sport-
halle und Sportanlagen nach 20:00 Uhr 
soll laut Gutachter nicht erfolgen. 

Wird berücksichtigt. 
In der ergänzenden Schall-
technischen Untersuchung 
vom 12.09.2021 wurde die 
Trainingszeit und die Zeit der 
Anlagennutzung ergänzt. 
Änderungen im Ergebnis der 
Untersuchung ergeben sich 
damit nicht. Das wird von der 
Unteren Immissionsschutz-
behörde mit E-Mail vom 
24.09.2021 bestätigt.  

X  

I-20.15 

In Tabelle 32 werden die Emissionsdaten 
für die Nutzung der Sportanlagen und 
der Sporthalle angegeben. Es ist darzu-
stellen, wie lange die einzelnen Nutzun-
gen dauern. Ebenso ist die Ruhezeit von 
13:00 bis 15:00 Uhr zu korrigieren. Die 
Zeitkorrektur wurde nicht berücksichtigt. 
Die Nutzungszeiten der einzelnen Emit-
tenten sind ebenfalls für die Berechnung 
8a darzustellen. 
 

Wird nicht berücksichtigt. 
Die Ausführungen und An-
sätze basieren auf den Ur-
sprungsgutachten vom 
06.07.2011. Das ist geboten, 
um die Übereinstimmung mit 
den Festsetzungen des 
rechtswirksamen B-Planes 
Nr. 145.1 „Kaserne Lettin“ si-

 X 
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cherzustellen. Ein Ände-
rungsbedarf ergibt sich damit 
nicht.  

I-20.16 

In der Tabelle 33 fehlen die Nutzungen in 
der Ruhezeit abends und die Emissions-
ansätze des Parkplatzes sowie der Zu-
wegung entsprechen nicht den Angaben 
der Tabelle 18. Die Schallimmissions-
prognose ist folglich zu überarbeiten.   

Wird nicht berücksichtigt. 
Die Ruhezeiten abends sind 
in der Anmerkung 7 dicht un-
ter der Tabelle 33 ausge-
führt. Die Emissionen sind 
identisch mit denen des Zeit-
raums 07:00 Uhr bis 9:00 
Uhr. Deshalb ist eine Anpas-
sung nicht notwendig. Die 
Verweise zu den Emissions-
tabellen waren aber nicht im-
mer korrekt. Diese wurden in 
der ergänzten schalltechni-
schen Untersuchung ange-
passt. Änderungen ergeben 
sich damit nicht.  

 X 

I-20.17 

Abfallbehörde 
Im Zuge der geplanten Wohnbebauung 
werden bei den vorbereitenden Arbeiten 
Aushubmaterialien und Ausbaustoffe 
(Abbruchabfälle, Fundamente, Kanalein-
bauten) anfallen, die Abfall im Sinne des 
§ 3 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz 
(KrWG) darstellen. Entsprechend den 
Grundpflichten der Kreislaufwirtschaft ist 
deren ordnungsgemäße und schadlose 
Verwertung anzustreben. Nicht verwert-
bare Abfälle sind in zugelassenen Ent-
sorgungsanlagen zu beseitigen.  
 
Die mineralischen Abfälle sind nach den 
Vorgaben der LAGA M20 (Anforderun-
gen an die stoffliche Verwertung von mi-
neralischen Abfällen-technische Regeln) 
zu untersuchen. Die Probenahme hat 
nach den Vorschriften der LAGA PN98 
zu erfolgen. Das Bodenmaterial ist nach 
den Kriterien der der LAGA M20, TR Bo-
den, Tab. II 1.2.4/1.2.5 zu analysieren. 
Alle Materialien mit mineralischen 
Fremdbestandteilen >10 Vol. % sind 
nach LAGA M20, Tab. II 1.4.5/1.4.6 zu 
analysieren. Anhand der Ergebnisse sind 
entsprechende Verwertungsmöglichkei-
ten oder Entsorgungswege festlegen. 
Eine Aufstellung dieser und die vorlie-
genden Analysenergebnisse sind der Un-

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 
 

H 
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teren Abfallbehörde vor dem Wiederein-
bau bzw. der Entsorgung zur Bewertung 
vorzulegen. 
 
Die ordnungsgemäße Entsorgung von 
mineralischen Abfällen ist durch den Vor-
habensträger der Unteren Abfallbehörde 
der Stadt Halle (Saale) gemäß den Vor-
gaben des § 47 Abs. 3 KrWG nachzuwei-
sen.   
 
 

I-20.18 

Untere Bodenschutzbehörde 
 
Gegen den Entwurf des o.g. B-Planes 
bestehen bodenschutzrechtlich keine 
Einwände. 
 
Für den Bereich des Bebauungsplanes 
sind folgende Flächen im Archiv  der 
„Datei schädlicher Bodenveränderungen 
und Altlasten” (DSBA) erfasst: 
 
-NVA-Lettin/Dr. D.-v.-Erxleben Kaserne 
 
Der Altlastverdacht hat sich nicht bestä-
tigt bzw. wurde ausgeräumt. Eine Archi-
vierung erfolgt zur Vermeidung der Neu-
erfassung auf Grund desselben Sachver-
haltes gemäß § 9 BodSchAG LSA vom 
02.04.2002. 
 
Im Bebauungsplan 145.2 sind keine „Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind“ ge-
mäß § 9 (5) Nr. 3 BauGB zu kennzeich-
nen. 
Vorhandene Untersuchungsberichte kön-
nen im Fachbereich Umwelt, Untere Bo-
denschutzbehörde eingesehen werden. 
 
Vorsorgepflicht 
Im Rahmen des Planvorhabens sind die 
Vorsorgegrundsätze des Bundesboden-
schutz-gesetzes und der Bundesboden-
schutzverordnung zu beachten. Danach 
soll mit Grund und Boden sparsam und 
schonend umgegangen werden.  
Gemäß BBodSchG i.V.m. BBodSchV 
sind Bodenversiegelungen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Vorrangig 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

41 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

sind bereits versiegelte, sanierte, baulich 
veränderte oder bebaute Flächen wieder 
zu nutzen. 
Vorsorgemaßnahmen gegen das Entste-
hen schädlicher Bodenveränderungen, 
insbesondere durch den Eintrag von 
schädlichen Stoffen, und die damit ver-
bundenen Störungen der natürlichen Bo-
denfunktionen sind zu treffen. Die Böden 
sind vor Erosion, vor Verdichtung und vor 
anderen nachteiligen Einwirkungen vor-
sorglich zu schützen.  
(§ 7 BBodSchG i. V. m §§ 9 und 10 
BBodSchV, § 1 Bodenschutz-Ausfüh-
rungsgesetz LSA Sachsen-Anhalt vom 
02.04.2002) 
 

I-20.19 

Hinweis: 
In der Begründung des B-Plans ist der 
Punkt „7.6.4 Gefahrstoffe“ in „7.6.4 Flä-
chen, deren Böden erheblich mit umwelt-
gefährdenden Stoffen belastet sind“ um-
zubenennen. 

Wird berücksichtigt. 
Der Punkt „7.6.4 Gefahr-
stoffe“ der Begründung wird, 
wie gefordert, umbenannt.  

X  

I-20.20 

Eine erhöhte Planungssicherheit in Hin-
blick auf die Rückbau- und Entsorgungs-
kosten kann erreicht werden, wenn durch 
den Entwicklungsträger, Bauträger, Ei-
gentümer ein Rückbau- und Entsor-
gungskonzept erarbeitet und nach Bestä-
tigung durch die zuständigen Behörden 
umgesetzt wird.  
Gemäß den gutachterlichen Aussagen 
sind beim Rückbau der alten Gebäude-
substanz zwischen 1994 und 2008 große 
Teile der Abbruchmassen, sowie Gebäu-
defundamente, Kanaleinbauten und weit-
flächige Versiegelungen der ehemaligen 
Betonstraße auf dem Grundstück verblie-
ben. Demnach ist bedingt durch die ho-
hen Bauschuttanteile mit dem Auftreten 
von Bodenkontaminationen >Z1 (Sulfat, 
Corg, erhöhte Leitfähigkeit) des Boden-
materials zu rechnen. 
 
Eine Untersuchung auf umweltrelevante 
Schadstoffe kann im Rahmen einer Bau-
grunduntersuchung erfolgen, sofern das 
Ingenieurbüro über die Sachkunde ge-
mäß §18 BBodSchG verfügt. 
 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten. 

H 
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I-20.21 

Untere Forstbehörde 
…ich hatte damals eine Stellungnahme 
abgegeben, dass ich keine Anmerkun-
gen und Einwände habe. Das ist schein-
bar dann einfach weggelassen worden. 
Sie können diese Aussage also so über-
nehmen falls es noch nötig ist. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-21. 

FB Gesundheit 
Hygiene, Umweltbezogener Gesund-
heitsschutz 
 
Stellungnahme vom 08.05.2021 

 

  

 

vielen Dank für die Gewährung der Frist-
verlängerung. Der Fachbereich Gesund-
heit erstattet zur o. g. Beteiligung zum B-
Plan 145.2 Fehlmeldung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-22. 

FB Wirtschaft, Wissenschaft und Digi-
talisierung 
 
 Stellungnahme vom 16.03.2021 

 

  

 

mit Schreiben vom 11.03.2021 baten Sie 
im Rahmen der Beteiligung nach § 4 
Abs. 2 BauGB um Abgabe einer Stel-
lungnahme zum Entwurf des Bebauungs-
plans Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weiß-
buchenweg“. 
Nach Prüfung des vorgelegten Entwurfs 
teile ich Ihnen mit, dass der Fachbereich  
Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisie-
rung keine ergänzenden Hinweise zu 
den Planungen hat und der vorliegenden 
Fassung des Entwurfs des Bebauungs-
plans zustimmt. 
Da es sich um einen ausschließlichen 
Plan zur Wohnbebauung handelt, wer-
den keine unmittelbaren Belange des FB 
WWD berührt. 
Für Rückfragen stehen wir selbstver-
ständlich gern zur Verfügung. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-23. 
FB Mobilität 
 
Stellungnahme vom 19.04.2021 

 
  

I-23.1 

unter Bezugnahme auf das Schreiben 
vom 10.03.2021 nimmt der FB Mobilität 
zum Bebauungsplan Nr. 145.2 „Wohn-
bebauung Weißbuchenweg“ Vorentwurf-
Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB wie 
folgt Stellung: 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-23.2 Abteilung Finanzen und Controlling: Ist bereits berücksichtigt. ✔  
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Gem. beiliegender Mail v. 10.03.2021 
gab es bereits eine Beteiligung im De-
zember 2020, wobei die Hinweise zu 
diesen Unterlagen gegebenenfalls zu 
berücksichtigen sind.  

Mit den in der Beteiligung 
vom Dezember 2020 gege-
benen Hinweisen wurde sich 
bereits auseinandergesetzt 
und entsprechend abgewo-
gen. Im Ergebnis wurde fest-
gestellt, dass diese Hinweise 
nicht festsetzungsfähig sind. 
Auf die jährlich anfallenden 
Unterhaltungskosten dieser 
Verkehrsfläche mit der dazu-
gehörigen Straßenentwässe-
rung und dazugehöriger 
Stadtbeleuchtung im städti-
schen Haushalt in Höhe von 
ca. 6.000€ wurde in der Be-
gründung zum Bebauungs-
plan unter dem Punkt 9.2 
„Kostenschätzung“ (Teil A)  
hingewiesen.  

I-23.3 

Gem. übergebenen Entwurf der Begrün-
dung S. 9 erfolgt eine Kostenübernahme 
für die Erschließung durch den Investor, 
sodass es diesbezüglich keine finanziel-
len Auswirkungen gibt.   

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-23.4 

Gem. übergebenen Entwurf der Begrün-
dung S. 41 entstehen jährliche Unterhal-
tungskosten in Höhe von ca. 6.000€ 
(Unterhaltung Verkehrsfläche, Straßen-
entwässerung, Beleuchtung).  

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-24. 

FB Mobilität 
Abt. Verkehrsplanung 
 
Stellungnahme vom 16.04.2021 bzw. 
19.04.2021 

 

  

I-24.1 

Abteilung Verkehrsplanung: 
mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 
10.03.2021 geben wir zu den per Link 
zur Verfügung gestellten Planunterlagen 
zum o. g. B-Plan Nr. 145.2 im Rahmen 
der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB 
aus verkehrsplanerischer Sicht folgende 
Stellungnahme ab und Hinweise: 
 
Dem Entwurf des B-Planes Nr. 145.2 in 
der Fassung vom 10.08.2020 stimmen 
wir grundsätzlich zu. 

Keine Abwägung erforder-
lich. 

  

I-24.2 

In zwei Details ist der Entwurf wie folgt 
zu ergänzen bzw. zu korrigieren:  
 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den.                                       
Die Straßenraumvermaßung 

 X 
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1. In der Begründung zum B-Plan Nr. 
145.2 in der Fassung vom 10.08.2020 
ist unter Pkt. 6.3 „Verkehrskonzept“ die 
neue, innere Erschließungsstraße des 
Plangebietes (öffentliche Mischver-
kehrsfläche) mit einer Breite von 6,80 m 
angegeben. Diese Maßangabe, ein-
schließlich die Maßkette, fehlt im dazu-
gehörigen Lageplan (M 1:500; mit Pla-
nungsstand 10.08.2020) und ist deshalb 
im Plan nachzutragen. 

wird nicht berücksichtigt, da 
es sich um eine künftig     
öffentliche Verkehrsfläche 
handelt und die Stadt somit 
vollumfänglich Einfluss auf 
die sachgerechte Errichtung 
dieser öffentlichen Verkehrs-
fläche hat (z.B. über den ab-
zuschließenden Erschlie-
ßungsvertrag). Es besteht im 
Sinne der planerischen Zu-
rückhaltung keinerlei Notwen-
digkeit, die geforderte Verma-
ßung in die Planzeichnung 
aufzunehmen.  

I-24.3 

2. Im Pkt. 7.3.2 „Innere Erschließung“ ist 
der Straßenquerschnitt für die Plan-
straße als Schema skizzenhaft darge-
stellt. Die nutzbare Verkehrsfläche zwi-
schen den Borden (hier: Mischverkehrs-
fläche) ist 5,50 m breit. Die dahinter be-
findlichen Borde auf beiden Seiten, wel-
che die Verkehrsfläche begrenzen, ge-
hören zu den „technischen Seitenstrei-
fen“ (Bankett): 
- mit Beleuchtung: 0,80 m 
- ohne Beleuchtung: 0,50 m 
 
Deshalb sind die darunter befindlichen 
Maßketten wie folgt zu korrigieren: 
- obere Maßkette: 0,80 + 5,50 + 0,50 
- untere Maßkette: 6,80 (nicht 7,10) 
6,80 m beträgt der Abstand zwischen 
den Straßenbegrenzungslinien. 

Wird berücksichtigt. 
In der Begründung zum Be-
bauungsplan wurde der 
Punkt 7.3.2. „Innere Er-
schließung“ (Teil A) entspre-
chend angepasst. 
 

 

X  

I-25. 

FB Mobilität 
Abt. Straßen- und Brückenbau 
 
Stellungnahme vom 19.04.2021 

 

  

I-25.1 

Abteilung Straßen- und Brückenbau: 
Ein rechtskräftiger Erschließungsträger-
vertrag zwischen der Stadt und der Sie-
wert Hausbau GmbH existiert derzeit 
nicht. 
Mit der Planung der Verkehrslagen 
wurde die IPROconsult GmbH (analog 
145.1) beauftragt, Ansprechpartner ist 
Herr … . Die Einreichung der prüfbaren 
Ausführungs- und Ausschreibungsunter-
lagen ist nach Rücksprache ab Ende 
April 2021 unabhängig der Rechtskraft 

Keine Abwägung erforder-
lich. 
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des B-Planes und des ausstehenden Er-
schließungsträgervertrages vorgesehen. 

I-25.2 

Da die Verkehrsfläche im B-Plangebiet 
eine öffentliche Verkehrsfläche wird, ist 
die Planung der Medien zur Genehmi-
gung beim Team Trassenkoordinierung 
einzureichen. 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung sowie bei 
der Erschließung des Gebie-
tes zu beachten. 

H 

I-25.3 

Hinweis: Die Garage des Grundstückes 
Weißbuchenweg 25 steht im Gewässer-
schonstreifen. 

Ist bereits berücksichtigt.      
Die bestehende Garage 
wurde vor dem Entwurf des 
Bebauungsplanes durch die 
Stadt genehmigt. Offensicht-
lich bestanden keine Beden-
ken gegen die Errichtung in-
nerhalb des Gewässerrand-
streifens. Mit dem Bebau-
ungsplan und der textlichen 
Festsetzung 4.1 wird sicher-
gestellt, dass zukünftig bei 
Abgang der Bestandsgarage 
diese nicht wieder im Ge-
wässerrandstreifen errichtet 
werden darf.     

✔  

I-26. 

FB Mobilität 
Abt. Straßenverwaltung 
 
Stellungnahme vom 19.04.2021 

 

  

 

Abteilung Straßenverwaltung: 
Die textliche Festsetzung des B-Planes 
145.2 ist im Punkt 7.3.2 – Innere Er-
schließung, hier: Seite 28 entsprechend 
des nachstehenden Sachverhaltes zu er-
gänzen: 
 
Neben den Anlagen der Straßenbeleuch-
tung sind auch Verkehrszeichen in die 
Verkehrsfläche einzuordnen. Grundsätz-
lich sind dabei die Sicherheitsräume 
nach RASt 06 mind. einzuhalten. Licht-
mast und Leuchte, Beschilderung usw. 
müssen außerhalb des Sicherheitsrau-
mes eingeordnet werden. Die in Rot ein-
getragene Änderung in der Skizze ist da-
bei zu beachten. 

Wird berücksichtigt.  
Die Prinzipskizze im Pkt. 
7.3.2 „Innere Erschließung“  
wurde entsprechend ange-
passt.  
Richtigstellung: Die verwen-
dete Begrifflichkeit „Textliche 
Festsetzung“ in der Stellung-
nahme der Abt. Straßenver-
waltung ist nicht richtig, da 
es sich beim Punkt 7.3.2 um 
keine Festsetzung sondern 
um ein Kapitel in der Be-
gründung handelt. 

X  
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

  

I-27. 
FB Umwelt 
Abt. Grünflächenpflege 
 

 
  

 

Es liegt keine Stellungnahme vor. 
 

Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

I-28. 

FB Immobilien 
Abt. Liegenschaften 
 
Stellungnahme vom 23.03.2021 

 

  

 

nach Prüfung des Entwurfs zum Bebau-
ungsplan Nr. 145.2 „Wohnbebauung 
Weißbuchenweg“ bestehen seitens der 
Abteilung Liegenschaften keine Hinweise 
oder Einwände. 

Keine Abwägung erforder-
lich.  

  

I-29. 
FB Sport 
 

 
  

 

Es liegt keine Stellungnahme vor. Die Abwägungsentschei-
dung entfällt. 
Es sind keine Belange dieses 
Trägers öffentlicher Belange 
bekannt, die für die Rechtmä-
ßigkeit der Abwägung von 
Bedeutung sind und ent-
scheidenden Einfluss auf die 
Weiterbearbeitung haben 
könnten. 

  

I-33. FB Soziales    
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 
Stellungnahme vom 12.03.2021 

 
 

 
die Belange des FB Soziales sind nicht 
betroffen. Kenntnisnahme nach Rück-
sprache mit der Fachbereichsleitung! 

Keine Abwägung erforder-
lich.   

I-30. 
FB Bildung 
 
Stellungnahme vom 11.05.2021 

 
  

 
seitens des Fachbereiches Bildung er-
folgt eine Fehlmeldung.  
 

Keine Abwägung erforder-
lich.   

I-31. 
Dienstleistungszentrum Klimaschutz 
 
Stellungnahme vom 26.05.2021 

 
  

I-31.1 

Hiermit erhalten Sie die Stellungnahme 
des Dienstleistungszentrums Klima-
schutz zum o.g. Verfahren. 
 
Mit der Umsetzung des Bebauungsplans 
sind aufgrund der vorgesehenen Bebau-
ung und Versiegelung bzw. durch den 
Verlust von Pflanzen klimatische Auswir-
kungen zum IST-Zustand verbunden. 
Durch eine überschlägige Quartiersbilan-

zierung der zu erwartenden CO₂-
Äqivalente nach Auslastung des Gebie-
tes durch Umsetzung des Planvorhabens 
wird der klimarelevante Einfluss deutlich. 
Ein Ausgleich an anderer Stelle ist zwar 
vorgesehen, hat aber keinen unmittelba-
ren Zusammenhang auf die mikroklimati-
schen Verhältnisse, die sich tatsächlich 
vor Ort ändern. Die Festsetzungen im 
Plangebiet erscheinen unter diesem As-
pekt keineswegs ausreichend, möglicher-
weise hat die Bebauung auch eine Ein-
fluss auf den lokalen Luftaustausch, was 
ein mikroklimatisches Gutachten erfor-
derlich machen könnte. Zitat aus Punkt 
2.2.2.2: „Die Versiegelungsfläche im 
Plangebiet wird sich von derzeit ca. 
5.450m² auf ca. 11.000 m² verdoppeln. 
 
Im Baugesetzbuch (insbesondere Klima-
schutznovelle 2011) sind die Belange 
und Ziele von Klimaschutz und –anpas-
sung verbindlich in die Bauleitplanung 
aufgenommen worden. Auch das Lan-
desentwicklungsgesetz Sachsen-Anhalt 
schreibt die Eindämmung des Treibhaus-

Ist bereits berücksichtigt. 
Wie bereits in der Begrün-
dung zum Bebauungsplan 
dargestellt, werden mit der 
Umsetzung des Bebauungs-
planes die rechtlichen Erfor-
dernisse zum Klimaschutz –
insbesondere auch die Um-
weltbelange nach § 1 Abs. 6 
Nr. 7 BauGB berücksichtigt.  
Der vorliegende Umweltbe-
richt berücksichtigt die Vor-
gaben und betrachtet die in § 
1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB aufge-
führten Umweltbelange – 
insbesondere die einzelnen 
Schutzgüter und deren 
Wechselwirkungen zueinan-
der. Der Gesetzgeber ermög-
licht es, die notwendigen 
Kompensationsmaßnahmen 
außerhalb des Plangebiestes 
innerhalb der Stadt Halle um-
zusetzen. Ein unmittel-barer 
Ausgleich vor Ort        
würde die Entwicklung des 
Plangebietes gefährden. Mit 
der Planung am Weiß-bu-
chenweg wird eine              
anthropogene Vorprägung im 
Bereich der ehemaligen 
Handwerkerschule, die 
brachgefallen ist, beseitigt.  
Das BauGB verlangt keines-
falls eine überschlägige quar-
tiersbezogene Bilanzierung 
der zu erwartenden CO₂-

✔  
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

effektes und die Anpassung an den Kli-
mawandel vor. Der Gesetzgeber setzt 
damit den Rahmen, dass diese Belange 
entsprechend abzuarbeiten sind. Klima-
schutz und -anpassung durch eine ziel-
gerichtete Bauleitplanung sind darüber 
hinaus ein wichtiger Teil des integrierten 
kommunalen Klimaschutzkonzeptes der 
Stadt Halle (Saale). 
 
 

Äquivalente. Dieses kann 
auch nicht geleistet werden, 
da der B-Plan an dieser Stelle 
keine konkreten Vorgaben zu 
Heizungsarten oder ähnlichen 
trifft.  
Generelle Auswirkungen auf 
das Klima werden im Um-
weltbericht (Teil B der Be-
gründung) unter Punkt 
2.1.2.5 beschrieben. Der 
Stellungnahme ist nicht zu 
entnehmen, wieso die Fest-
setzungen in Bezug auf das 
Klima nicht ausreichend sind. 
Es werden weder Kalt- 
luftentstehungsgebiete noch 
Frischluftschneisen beein-
flusst, noch wird die zukünf-
tige Bebauung mit dem künf-
tigen Verkehrsaufwuchs die 
Luftqualität entscheidend be-
einflussen.   
Im Rahmen des Planverfah-
rens wurden die Ziele des 
Gesetzgebers zur Erfüllung 
der Belange des Klimaschut-
zes berücksichtigt. Zu be-
rücksichtigen ist, dass das 
Planverfahren bereits vor den 
neuerlichen Festlegungen 
des integrierten kommunalen 
Klimaschutzkonzeptes der 
Stadt Halle begonnen wurde 
und sehr weit fortgeschritten 
ist. Die Planung setzt wesent-
liche Punkte der Klima-
schutznovelle und des kom-
munalen Klimaschutzkon-
zeptes der Stadt Halle um. So 
wird z.B. der Orientierungs-
wert für die GRZ nach §17 
Bau NVO mit einer GRZ von 
0,4 nicht überschritten, ob-
wohl gerade in Bereichen der 
Einfamilienhausbebauung 
eine            wesentlich 
dichtere Bebauung ange-
strebt werden soll. Die zuläs-
sigen Überschreitungen nach 
§ 19 BauNVO werden für das 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Teilgebiet (TG) 1 mit einer 
GRZ von 0,1 (also maximal 
mit einer GRZ von 0,5 an-
stelle von 0,6, begründet 
durch die dort schon vorhan-
dene Bestandsbebauung) 
und im TG 2 überhaupt nicht 
zugelassen. Mit der textli-
chen Festsetzung 6.2 zur An-
pflanzung von Bäumen auf 
Privatgrundstücken wird wei-
terhin ein aktiver Beitrag ge-
gen lokale Überhitzungen 
und den Klimaschutz geleis-
tet. Gemäß Fachplanungs-
recht (Gebäudeenergiege-
setz) ist die Bauherrschaft 
verpflichtet, Maßnahmen 
zum Einsatz erneuerbarer 
Energien bei der Errichtung 
von Gebäuden umzusetzen. 
Deshalb bedarf es hier keiner 
gesonderten Festsetzungen 
im B-Plan. 
 

I-31.2 

Für die fachliche Abarbeitung der Klima-
belange in Planungsverfahren wird eine 
Klimaverträglichkeitsprüfung als standar-
disiertes Verfahren entwickelt und der 
Fachplanung als Arbeitshilfe bereitge-
stellt. 
Zwar bezieht sich die Begründung unter 
4.2.5 auf eine „Klimaschutzprüfung“, aber 
die Ergebnisse und ein Hinweis auf die 
angewandte Methode sind nirgends zu 
finden. Aus unserer Sicht fehlt eine Fest-
setzung oder zumindest Aussagen, wie 
die Berücksichtigung folgender Belange 
unter klimatischen Gesichtspunkten er-
folgt ist.    

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den.  
Bei dem vorliegenden Be-
bauungsplan handelt es sich 
um ein Planverfahren, wel-
ches weit vor der in der Stel-
lungnahme vom 26.05.2021 
zitierten Klimaschutzprüfung 
begonnen und schon sehr 
weit fortgeschritten ist. 
Es war vereinbart worden, 
dass die Klimaschutzprüfung 
nur für noch nicht begon-
nene Verfahren anzuwenden 
ist. Selbstverständlich sind in 
der Begründung und im Um-
weltbericht die klimatischen 
Auswirkungen umfassend 
beschrieben (siehe z.B. Pkt. 
2.1.2 des Umweltberichtes). 
Die Planung setzt  wesentli-
che Punkte der  Klimaver-
träglichkeitsprüfung um. So 

 

Festsetzu-
ung zu Art 
(WA, WR, 
GE etc.) 
und Maß 
(GRZ,GFZ, 
etc.) der 
baulichen 
Nutzung 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 
BauGB,  
§16 
BauNVO 
 

Steuerung 
baulicher 
Dichte/ Be-
grenzung 
der Verdich-
tung, Frei-
flächen er-
halten 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 
 

Festlegung 
der über-
baubare 
Grund-
stücksflä-
chen und 
damit auch 
des Verhält-
nisses zwi-
schen be-
bauten und 
unbebauten 
Flächen/ 
Grünflä-
chenanteil. 

sind die Art (Allgemeines 
Wohngebiet) und das Maß 
der Nutzung (GRZ von 0,4, 
Höhe baulicher Anlagen) 
festgesetzt. Ebenso sind 
Baulinien und Baugrenzen 
sowie Flächen, die von Be-
bauung freizuhalten sind, 
festgesetzt. Das Aufführen 
des gesamten möglichen 
Regelgehaltes des § 9 Abs. 
1 BauGB ist nicht zielfüh-
rend, da es für den Großteil 
der dort aufgeführten Mög-
lichkeiten im Plangebiet kei-
nen städtebaulichen Grund 
für derartige Festsetzungen 
gab. Die formale Abarbei-
tung der Punkte des § 9 Abs. 
1 BauGB ist nicht geboten, 
da in der Stellungnahme 
keine fachlichen Bedenken 
zu der Planung geäußert 
werden.   

Festsetzung 
zur Erdge-
schoss-bo-
denhöhe 
und der 
straßen-
oberkanten 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 1 
BauGB,  
§16 
BauNVO 
 

Maßnah-
men zum 
Überflu-
tungsschutz 
(z.B. (textli-
che) Fest-
setzungen 
von Sockel-
höhen) 

 

Festsetzen 
der Bau-
weise, der 
überbauba-
ren und der 
nicht über-
baubaren 
Grund-
stücksflä-
chen (in 
Form von 
Baulinien 
und Bau-
grenzen) 
sowie der 
Stellung der 
baulichen 
Anlagen 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 2-3 
BauGB,  
konkretisiert 
durch §§ 22 
und 23 
BauNVO 
 

Gebäude so 
ausrichten, 
dass Frisch-
luftkorridore 
erhalten 
bleiben 

Optimierte 
Ausrichtung 
und geringe 
gegensei-
tige Ver-
schattung; 
Kompakt-
heit; Ge-
bäudeaus-
richtung zur 
optimalen 
Nutzung der 
Sonnen-
energie 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Festsetzen 
von Flä-
chen, die 
von der Be-
bauung frei-
zuhalten 
sind, und 
ihre Nut-
zung  

§ 9 Abs. 1 
Nr. 10 
BauGB 

Erhalt bzw. 
Schaffung 
von Freiflä-
chen; Be-
rücksichti-
gung von 
Luftleit- und 
Abflussbah-
nen; Versie-
gelung be-
schränken 

Vermeidung 
von Ver-
schattungen 

Festsetzun-
gen für 

CO₂-
sparende 
Energiever-
sorgungs-
konzepte 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 12, 13 
und 21 
BauGB 
 

Energieein-
sparung, 
Begrenzung 
von Schad-
stoffen auf 
lokaler 
Ebene 

 
  

Festsetzen 
von Flächen 
für die Ab-
fall- und Ab-
wasserbe-
seitigung, 
einschließ-
lich Rück-
haltung und 
Versicke-
rung von 
Nieder-
schlags-
wasser 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 14 
BauGB 
 

Schaffung 
von Nieder-
schlagzwi-
schenspei-
chern und 
Notwasser-
wegen für 
Starkregen-
ereignisse 

 

Festsetzen 
von öffentli-
chen und 
privaten 
Grünflächen 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 15 
BauGB 

Erhalt bzw. 
Schaffung 
von Grün-
flächen; 
„Durchgrü-
nung“ von 
Siedlungen; 
Beeinflus-
sung des 
Stadtkli-
mas; 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Festsetzen 
von Was-
serflächen 
sowie Flä-
chen für die 
Wasserwirt-
schaft 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 16 
BauGB 

Nachrichtli-
che Über-
nahme von 
im Regio-
nalplan dar-
gestellten 
Vorrang- 
und Vorbe-
haltsgebie-
ten für die 
Trinkwas-
sergewin-
nung; Re-
gelung des 
Wasserab-
flusses; 
technische 
Maßnah-
men zur 
Nieder-
schlags-
rückhaltung 
wie bspw. 
Rückhalte-
becken, 
Deiche und 
Dämme 

 

Festsetzen 
von Flächen 
oder Maß-
nahmen 
zum 
Schutz, zur 
Pflege und 
zur Entwick-
lung von 
Boden, Na-
tur und 
Landschaft. 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 
BauGB 

Festsetzen 
von dezent-
ralen Sys-
tem, z.B. 
der Mulden- 
oder Gra-
benentwäs-
serung (in 
Kombina-
tion mit 
Festsetzun-
gen nach § 
9 Abs. 1 Nr. 
14 – 15); 
textliche 
Festsetzun-
gen zur 
wasser-
durchlässi-
gen Gestal-
tung (z.B. 
zur Mäch-
tigkeit des 
Bodenmate-
rials von 

  

 



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

53 

lfd. Nr. 
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Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

Gärten bzw. 
zur Wasser-
durchlässig-
keit von Zu-
fahrten, 
Terrassen 
oder Stell-
plätzen) 

Festsetzen 
von mit 
Geh-, Fahr- 
und Lei-
tungsrech-
ten zuguns-
ten der All-
gemeinheit, 
eines Er-
schlie-
ßungsträ-
gers oder 
eines be-
schränkten 
Personen-
kreises zu 
belastende 
Flächen 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 21 
BauGB 

Schaffung 
von Not-
wasserwe-
gen 

Verbot der 
Verwen-
dung be-
stimmter 
Heizstoffe 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 23 
BauGB 

Luftreinhal-
tung 

  
  

Festsetzun-
gen zum 
Einsatz Er-
neuerbarer 
Energien 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 23b 
BauGB 

 

Festsetzung 
von Schutz-
flächen die 
von der Be-
bauung frei-
zuhalten 
sind und 
ihre Nut-
zung 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 24 
BauGB 

 

Bindungen 
für Bepflan-
zungen und 
die Erhal-
tung von 
Bäumen 

§ 9 Abs. 1 
Nr. 25 
BauGB 

Festsetzen 
von Dach- 
und Fassa-
denbegrü-
nungen zur 
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berück-
sichtigt 
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etc. für ein-
zelne Flä-
chen oder 
Teile bauli-
cher Anla-
gen festset-
zen 

Verbesse-
rung des 
Kleinklimas; 
Erhalt und 
Neupflan-
zungen von 
Bäumen 
zur Verbes-
serung des 
Kleinklimas; 

Festsetzen, 
dass Stell-
plätze und 
Garagen 
außerhalb 
der über-
baubaren 
Grund-
stücksflä-
che nur un-
ter der  
Gelände-
oberfläche 
hergestellt 
oder dass 
sie auf den 
nicht über-
baubaren 
Grund-
stücksflä-
chen nicht 
hergestellt 
werden dür-
fen 

§ 9 Abs. 1  
BauGB i.V. 
m. § 12 
Abs. 4 
BauNVO o-
der § 23 
Abs. 5 
BauNVO 

Versiege-
lung be-
schränken 

 
 
 

  

 

Festsetzung 
zu Dach-
form, Dach-
neigung etc. 

§ 9 Abs. 4  
BauGB 

Nutzung der 
Dachflä-
chen für So-
larenergie 
optimieren 

Nachrichtli-
che Über-
nahme von 
festgesetz-
ten Über-
schwem-
mungsge-
biete gem.§ 
76 Absatz 2 
des WHG 

§ 9 Abs. 6a 
BauGB 

Maßnah-
men zur 
Flächenvor-
sorge durch 
Kennzeich-
nung von 
Über-
schwem-
mungsge-
bieten bzw. 
über-
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

schwem-
mungsge-
fährdeten 
Gebieten 

Zulässige 
Anlagen für 
erneuerbare 
Energien 
ergeben 
sich aus 
den Bauge-
bietsvor-
schriften 
der 
BauNVO. 
Eventuell 
sind Aus-
nahmen zu-
zulassen (o-
der Zulas-
sung als 
Nebenan-
lage) 

§§ 1-11  
BauNVO 

Einsatz er-
neuerbarer 
Energien 

 

Unter dem 
Punkt 3.1. „ 
Merkmale 
der Verwen-
deten Ver-
fahren so-
wie Hin-
weise auf 
Schwierig-
keiten“, 
kann die 
Klimaver-
träglich-
keitsprüfung 
als Methode 
aufgenom-
men und 
kurz erklärt 
werden. Da-
mit wird 
deutlich, 
dass und 
wie dem 
Prüfauftrag 
des Gesetz-
gebers ent-
sprochen 
wurde. 
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lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
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I-31.3 

Die textliche Festsetzung unter 6.1, zur 
Begrünung nicht überbaubarer Grund-
stücksflächen und zum Verbot von 
Schottergärten, sowie unter 6.2 zur 
Pflanzung und dem Erhalt von Bäumen 
sind begrüßenswert und werden den ak-
tuellen Beschlusslagen des Stadtrates 
gerecht. Es ist aus unserer Sicht zu prü-
fen, ob aufgrund der sich ändernden kli-
matischen Bedingungen ausschließlich 
heimische Baumarten zugelassen wer-
den sollten. 
Wir gehen davon aus, dass unsere An-
merkungen und Belange entsprechend 
berücksichtigt werden.     

Ist bereits berücksichtigt. 
In der textlichen Festsetzung 
6.2 ist bereits eine Festset-
zung getroffen, dass in allen 
WA-Teilgebieten pro ange-
fangene 600 m² Baugrund-
stücksfläche ein heimischer, 
standortgerechter Laub—o-
der Obstbaum zu pflanzen, 
zu erhalten und bei Abgang 
zu ersetzen ist. 
 

✔  

 
Es sind keine zusätzlichen Belange dieser Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange, Fachbereiche und Gemeinden bekannt, die für die Rechtmäßigkeit der Abwägung 
von Bedeutung sind und entscheidenden Einfluss auf die Weiterbearbeitung haben könn-
ten. 
 

2.2 Öffentlichkeit 

 
Hinweis: 
Im Folgenden ist aus Datenschutzgründen anstelle des Namens und der Anschrift jeweils eine 
Nummer angegeben. Anhand dieser Nummer sind der Name und die Anschrift aus der Na-
mens- und Adressenliste zu ersehen, die der Verfahrensakte – aus Datenschutzgründen nicht 
zur Veröffentlichung freigegeben! – beigefügt ist. 
 

lfd. Nr. 
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II-1. 
Bürger 1 
 
Stellungnahme vom 17.05.2021 

 
  

II-1.1 

Hiermit legen wir Widerspruch gegen 
den Bebauungsplan 145.2 „Wohnbe-
bauung Weißbuchenweg ein. 
 
Begründung: In dem Plangebiet ist seit 
25 Jahren ein außerordentlich artenrei-
ches Biotop mit einer schützenswerten 
Flora und Fauna entstanden, welches 
durch eine externe Ausgleichsfläche in 
den nächsten Jahren nicht adäquat er-
setzt werden kann. Aufgrund der Tro-
ckenheit der letzten Jahre und dem damit 
gesunkenen Grundwasserspiegel und 
der Austrocknung der Böden bedürfen 

Ist bereits berücksichtigt. 
Der vom Gesetzgeber vorge-
schriebene Ausgleich an der 
schützenswerten Flora und 
Fauna ist im Bebauungsplan 
berücksichtigt. Dieser ist in 
der Begründung zum Bebau-
ungsplan unter dem Punkt 
7.4.2 „Flächen oder Maßnah-
men zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Na-
tur und Landschaft (§ 9 Abs. 
1 Nr. 20 BauGB) (Teil A) und 

✔  
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die Ersatzpflanzungen eines enormen 
Pflegeaufwandes (hohe Kosten und Res-
sourcen), um zumindest erfolgreich an-
wachsen zu können. 

unter Punkt 2.3 (Teil B) dar-
gestellt. Es werden in der 
Stellungnahme keine objekti-
ven Gründe aufgeführt, wa-
rum kein adäquater Aus-
gleich erfolgen kann. Die 
fachlich zuständigen Behör-
den (Untere Naturschutzbe-
hörde und Untere Forstbe-
hörde) haben keinerlei Be-
denken gegen das Aus-
gleichs- und Ersatzkonzept 
geäußert (siehe Punkt I-20).  

II-1.2 

Außerdem sehen wir einen Widerspruch 
darin, dass die Stadt die Fördermittel für 
die Begrünung in Halle deutlich aufsto-
cken will und hier eine seit Jahren vor-
handene Grünfläche mit einem Rück-
zugsgebiet für viele Tier- und Pflanzenar-
ten, die auch auf der Roten Liste“ als 
stark gefährdet/gefährdet“ eingestuft wer-
den, roden möchte:  

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es besteht in der Stadt ein 
sehr hoher Bedarf an Flä-
chen für Einfamilienhäuser 
(siehe Wohnbauflächenbe-
darfsermittlung 2020 – 2040  
vom 06.07.2021 mit Stadt-
ratsbeschluss Nr. 
VII/2021/02205 vom 
21.07.2021). Die Fläche ist 
im Flächennutzungsplan der 
Stadt Halle als Wohnbauflä-
che dargestellt und es gibt 
ein fachlich geeignetes Aus-
gleichs- und Ersatzkonzept. 
Im Rahmen einer Sachabwä-
gung ist es daher geboten 
diese ehemals schon be-
baute Fläche wieder einer 
Neubebauung zuzuführen.    

 X 

II-1.3 

Im Anhang befindet sich eine Übersicht 
über die im Gebiet vorkommenden Tier- 
und Pflanzenarten: Wir bitten, diese zu 
beachten. 
Der artenschutzrechtliche Fachbeitrag ist 
bereits fast 3 Jahre alt: Das Biotop hat 
sich seit dieser Zeit weiterentwickelt, so-
dass der vorliegende Fachbeitrag die ak-
tuelle Situation nicht abbildet. In Ver-
schiedenen Punkten wird darauf verwie-
sen, dass die visuelle Kontrolle aufgrund 
fehlender Zugänglichkeiten nicht möglich 
war. Die beschriebenen Aussagen beru-
hen daher auf Vermutungen. Die aufge-
führte Liste der Tiere ist unvollständig (s. 
Anlage!). Wir fordern deshalb ein neues 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es liegt ein artenschutzrecht-
licher Fachbeitrag vor, der 
von der zuständigen Unteren 
Naturschutzbehörde geprüft 
und nicht beanstandet 
wurde. Auch das „Alter“ des 
Fachbeitrages wurde nicht 
beanstandet. Es gab auch 
keine Hinweise, dass zwi-
schen dem Zeitpunkt der Er-
fassung und heute streng 
geschützte Tierarten über 

 X 
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aktuelles Gutachten zur Tier- und Pflan-
zenwelt. 

den erfassten Umfang hin-
aus ihre Brut- und Lebens-
räume in dem Plangebiet ha-
ben. Bei den aufgeführten 
Tierarten der Anlage ist nicht 
erkennbar, ob diese dort 
Brut- und Lebensräume ha-
ben oder es sich nur um 
Überflieger/ Durchzieher o-
der Nahrungsgäste handelt. 
Die fehlende visuelle Kon-
trolle auf Grund fehlender 
Zugänglichkeit bezieht sich 
nur auf eventuelle Fleder-
maushöhlen in einigen weni-
gen Bäumen. Ansonsten 
wurde der Standort vollstän-
dig sachgerecht begangen. 
Im artenschutzrechtlichen 
Fachbeitrag wird auf potenti-
elle Vorkommen von Fleder-
mäusen, das Vorkommen 
von Zauneidechsen, das 
Fehlen von streng geschütz-
ten Amphibien , das Vorkom-
men von Erdkröte und 
Grünfrosch, das potentielle 
Vorkommen von Eremit und 
das Vorkommen von innen-
stadttypischen Vogelarten 
hingewiesen. Es wird aber 
auch ausgeführt, dass der 
Standort nur eine geringe 
Bedeutung für Brutvögel be-
sitzt. Nahrungsgäste und 
Überflieger werden bestätigt. 
Insgesamt wird eingeschätzt, 
dass das Eintreten von ar-
tenschutzrechtlichen Ver-
botstatbeständen ausge-
schlossen werden kann.     

II-1.4 

Weitere Forderungen und Vorschläge 
unsererseits sind: 
 
Es ist zweifelhaft, dass die Notwendigkeit 
zur Errichtung weiterer Einfamilienhäuser 
mit einer wachsenden Bevölkerung in der 
Stadt Halle begründet wird: Die ange-
führte Prognose geht von einer gleich-
bleibenden Bevölkerungszahl aus; es 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Die Begründung zur Errich-
tung von Einfamilienhäusern 
erfolgt nicht auf Grundlage 
einer wachsenden Bevölke-
rung, sondern vielmehr auf 
der besonderen Nachfrage 
in diesem Wohnsegment 

 X 



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

59 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

gibt auch 3 Prognosen, die von einer sin-
kenden Bevölkerungszahl ausgehen. 

(siehe dazu unter Punkt 
6.4.1 der Begründung zum 
Bebauungsplan (Teil A)). 
Damit ist die Errichtung von 
Einfamilienhäusern an die-
sem Standort bei der an-
sonsten vorhandenen 
Knappheit von Einfamilien-
hausneubaustandorten(siehe 
dazu Wohnbauflächenbe-
darfsermittlung 2020-2040) 
erforderlich. 

II-1.5 

Zu Teil A: 
 
- Pkt. 5.5./ Wasser: Der Gewässerschon-
streifen des Hechtgrabens ist so zu er-
weitern, dass ein Randstreifen mit Bäu-
men, Sträuchern und Hecken erhalten 
bleibt (d.h. = größer als 5m).  
Damit würde die Lärmemission vom Hei-
dering reduziert und eine Abschattung 
des Hechtgrabens erreicht, was einer 
Austrocknung entgegenwirkt. Außerdem 
könnte dieser Bereich weiterhin von Tie-
ren als Nist- und Ruheplatz genutzt wer-
den. Zusätzlich ist dies ein Sichtschutz 
zum Wohngebiet Heide- Nord und für die 
dortigen Bewohner auch ein grüner Aus-
blick. 
Der Biotopverbund und Frischluftkorridor 
zwischen Dölauer Heide und Saaleaue 
würde stabilisiert.       

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Die Ausbildung von Ge-wäs-
serrandstreifen ist im Was-
sergesetz des Landes Sach-
sen-Anhalt (WG LSA) ab-
schließend geregelt. Der Ge-
wässerrandstreifen ist ent-
sprechend dieser Vorgaben 
im Bebauungsplan als ein 
von Bebauung freizuhalten-
der Bereich festgesetzt (ge-
kennzeichnet).    
Eine Erweiterung zum Erhalt 
von Bäumen und Sträuchern 
über das gesetzlich vorge-
schriebene Maß hinaus ist 
nicht zulässig. 
Laut Schallgutachten ist 
keine beeinträchtigende 
Lärmemission vom Heidering 
aus festzustellen. 
Einer Nutzung des Gewäs-
serrandstreifens als Nist-und 
Ruheplatz für Tiere steht 
nichts entgegen. Dieses gilt 
vorbehaltlich den Vorgaben 
des Wassergesetzes Land 
Sachsen-Anhalt. 

 X 

II-1.6 

--Darüber hinaus gilt es zu püfen, ob Zis-
ternen angelegt werden, um das Wasser 
aufzufangen und damit den Wasserhaus-
halt zu stabilisieren. 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den.  
Für das Anlegen von Zister-
nen besteht kein zwingendes 
Erfordernis. Jeder Grund-
stücksbesitzer hat die Mög-

 X 
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lichkeit eine Zisterne auf sei-
nem Grundstück zu           
errichten.   

II-1.7 

-- Punkt 5.3. und 7.3.1./ Äußere Er-
schließung: Der Rotbuchenweg (welli-
ges und z.T. kaputtes Kopfsteinpflaster) 
ist für Baufahrzeuge zu sperren. Spezi-
ell bei größeren Fahrzeugen erhöht sich 
die Lärmbelastung in unerträglicher 
Weise, und die Zerstörung des Belages 
und der unterirdischen Leitungen / Ka-
näle wäre die Folge. 
 

Ist nicht Gegenstand die-
ses Bauleitplanverfahrens. 
Der vorgebrachte Sachver-
halt bzw. die gegebenen 
Hinweise sind nicht Gegen-
stand dieses Bauleitplanver-
fahrens. Die Hinweise sind 
im späteren Baugenehmi-
gungsverfahren bzw. bei der 
Bauausführung zu beachten.  

H 

II-1.8 

Auch die anderen Stichstraßen durch 
das Wohngebiet sowie der Weißbuchen-
weg eignen sich in keiner Weise für die 
äußere Erschließung über die Wald- 
und / oder Nordstraße durch das Bauge-
biet 145.1. mit der Einfahrt über den öst-
lichen Teil der anzulegenden Erschlie-
ßungsstraße für das Wohngebiet. 
 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Bei den Straßen im Wohnge-
biet handelt es sich nicht um 
Stichstraßen – mit Aus-
nahme der nördlichen Ver-
längerung des Erlenweges. 
Alle Straßen sind Durch-
gangsstraßen zur Erschlie-
ßung des Wohngebietes. Im 
Punkt 7.3.2 „Innere Erschlie-
ßung“ der Begründung wird 
dargelegt, wie gering die zu-
sätzlichen Fahrbewegungen 
aufgrund der begrenzten 
Wohneinheitenanzahl im 
Plangebiet sind. Zudem gibt 
es bereits ein verbrieftes 
Recht für die direkt am 
Weißbuchenweg gelegene 
Bebauung. Die Erschließung 
des neuen Wohngebietes 
von der Nordstraße ist be-
reits über den neuen Max-
Sauerlandt-Ring gegeben. 

 X 

II-1.9 

Zu Teil B: 
Pkt.7.4.2.: Es ist zu prüfen, ob die im 
westlichen Teil des Geländes vorhan-
dene Elektrostation als Artenschutzturm 
ausgebaut werden kann. 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es besteht im Rahmen des 
Planverfahrens dafür kein 
Regelungsbedürfnis, da 
diese Trafostation noch voll 
im Betrieb ist. Damit stellt 
sich nicht die Frage des Aus-
baus als Artenschutzturm. 

 X 
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II-1.10 

Pkt.7.4.3.: Im Planungsgebiet sind so 
viele Bäume, wie möglich, mit einem 
Stammumfang größer 50 cm in die Pla-
nung mit einzubeziehen und zu erhal-
ten: Siehe Anhang! 
 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den.  
Der Bebauungsplan schließt 
die individuelle Erhaltung 
von Bestandsbäumen nicht 
aus.  
Ein städtebaulicher Grund 
(Schaffung einer Allee, be-
sonders schützenswertes Bi-
otop) zum zwingenden Er-
halt des Baumbestandes be-
steht jedoch nicht. 

 X 

II-1.11 

Sichtschutzzäune aus Kunststoff und 
Gabionen sollten verboten werden. 

Wird nicht berücksichtigt 
aus den dargelegten Grün-
den. 
Es gibt keine Rechtsgrund-
lage zum Ausschluss von 
Zäunen und Einfriedungen.  
Da es im Gebiet bereits zahl-
reiche Zaunarten und Ein-
friedungen im Bestand gibt, 
liegen keine besonderen 
städtebaulichen Gründe (§ 
85 BauO LSA) zum Aus-
schluss von Zäunen vor. 

 X 

II-1.11 

Darüber hinaus müssen die neu errich-
teten Häuser an das Geländeniveau der 
Bestandsimmobilien angepasst werde. 
 
Wir bitten Sie hiermit, unser Anliegen zu 
unterstützen, damit unsere Stadt Halle 
in Zukunft für alle ihre Bewohnerinnen 
und Bewohner lebenswert bleibt, indem 
noch viel stärker ökologische Faktoren 
beachtet werden, zu denen sich der 
Stadtrat ja auch in seinen jüngsten Be-
schlüssen und Aussagen bekennt. 

Ist bereits berücksichtigt. 
Ausgehend von der vorhan-
denen Geländehöhe werden 
im Plangebiet die Höhen 
baulicher Anlagen als 
Höchstmaß der Oberkante in 
Bezug auf die im Gelände 
tatsächlich vorkommenden 
Geländehöhen (Normalhöhe-
null = NHN) festgesetzt.  
 

✔  

 

Anlage: 

Bebauungsplan 145.2: Im Gebiet vor-
kommende geschützte Tiere und Pflan-
zen=_„Roter Liste“ als „sehr gefährdet“  
oder „stark gefährdet“ aufgeführt:  

Tiere: z.B.:  

- Fledermäuse 
- Hornissen 
- Wildbienen 
- Rebhühner 
- Ringelnattern 

Verweise aus dieser Anlage 
wurden unter den jeweiligen 
Punkten abgewogen. Eine 
Abwägungsentscheidung 
entfällt.  
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- Iltis 
- Rotmilan (Ruheplätze auf hohen 

Bäumen im Gelände) 
- Wendehals 
- Grünspecht 
- Verschiedene Hummelarten 
- Verschiedenen Ameisenarten 
- Kröten 
- Zauneidechse 
- Weinbergschnecke 

 
Pflanzen: z.B.: 
 

- Verschiedene Kätzchenweiden-
arten z.B. Sal-Weide (wertvolle 
Bienenweide) 

- Maulbeerbaum 
- Kornrade 
- Besenginster 

 
Darüber hinaus weitere im Gebiet le-
bende Tiere: z.B.: 
 

- Rehe 
- Dachse 
- Fuchs      
- Igel 
- Verschiedene Mäusearten (z.B. 

Spitzmaus, Waldmaus, Haus-
maus, Wühlmaus) 

- außerordentlich zahlreiche Brut-
vögel von hoher Artenvielfalt 
z.B.: Blaumeise, Kohlmeise, Klei-
ber, Haussperling, Singdrossel, 
Wacholderdrossel, Garten- und 
Hausrotschwanz, Rotkehlchen, 
Amsel, Buchfink, Grünfink, 
Falke, Sperber, Gartengrasmü-
cke, Mönchgrasmücke, Bunt-
specht, Mittelspecht, Zaunkönig, 
Nachtigall, Winter- und Sommer-
goldhähnchen, Gimpel, Wald-
kauz, Steinkauz, Kernbeißer, 
Star, Pirol, Erlenzeisig, Elster, Ei-
chelhäher, Zilpzalp, Stieglitz; 
Bachstelze (im Hechtgraben-
areal), Ringeltaube, Türken-
taube, Hohltaube, Heckenbrau-
nelle, Jagdfasan. 
 

Bemerkungen: 
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- alter Baumbestand dient als Nist- 

und Brutgelegenheit 
- parkartige Gestaltung erleichtert 

Waldvögeln die Anpassung an 
die Stadt 

- unterwuchsreicher Baumbe-
stand, Heckenlandschaften för-
dert Artenvielfalt 

- Wiesenbrüter haben auf einem 
Teil der Fläche Raum 

 
Weitere im Gebiet vorkommende 
Bäume, Sträucher und Pflanzen: z.B.: 
 

- Platane, Linde, Spitzahorn, 
Eschenahorn, Haselnuss, Sand-
dorn, Eibe, Wacholder, Kiefern, 
Apfelbäume, Pflaumenbaum, Mi-
rabellenbaum 

- Brombeerhecken 
- Verschiedene Wildpflanzen/Wild-

blumen 
- Diverse Pilzarten (auch eßbare) 
- Wallnussbaum 
- Vogelkirsche 
- Echte Traubenkirche 
- Esche 
- Birke 
- Hagebutte 
- Liguster 
- Goldregen 
- Schneebeere 
- Holunder 
- Winterlinge 
- Krokusse 

 
    Insgesamt stellt das Gebiet ein öko-
logisch außerordentlich wertvolles Bio-
top dar, dessen einzelne Faktoren inei-
nandergreifen und sensibel aufeinander 
abgestimmt sind, sodass auch einzelne 
Eingriffe eine Zerstörung des Ökosys-
tems zur Folge hätten. 
 
Erfassung des Baumbestandes Weißbu-
chenweg 

 

Bau

m-

Nr. 

Baum-Art Stammumfang 

1m über dem 

Boden (cm) 
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1 Silberweide 127 

2 Silberweide 70 

3 Silberweide 63 

4 Silberweide 100 

5 Ahorn 60 

6 Platane 286 

7 Ahorn 56 

8 Ahorn 62 

9 Kiefer 58 

10 Silberweide 75 

11 Silberweide 73 

12 Silberweide 56 

13 Silberweide 56 

14 Silberweide 51 

15 Silberweide 80 

16 Esche 53 

17 Wildkirsche 68 

18 Silberweide 94 

19 Silberweide 75 

20 Esche 55 

21 Silberweide 88 

22 Silberweide 57 

23 Silberweide 57 

24 Silberweide 52 

25 Silberweide 92 

26 Silberweide 82 

27 Silberweide 51 

28 Esche 62 

29 Wildkirsche 51 

 

 

 
 

 

 



Bebauungsplan  Nr. 145.2 „Wohnbebauung Weißbuchenweg“ 

Abwägungsbeschluss  20. Oktober 2021 

 

65 

lfd. Nr. 
Stel-
lung-

nahme 

Inhalt der Stellungnahme 
Beschlussvorschlag mit  
Begründung/Erläuterung 

 
berück-
sichtigt 

J N 

 

 

 


